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A.
Rechtsprechung

I.
Allgemeines
1.
Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII)
VG Darmstadt
:
Das Kind kann seinen Therapeuten grundsätzlich frei wählen, wenn dadurch keine unverhältnismäßigen Mehrkosten entstehen. Unverhältnismäßig sind die Mehrkosten in Anlehnung an die Verwaltungspraxis zu § 9 Abs. 2 SGB XII regelmäßig dann, wenn sie mehr als 20 % der ortsüblichen Kosten betragen. Der Vormund kann auch in seiner Person einen Anspruch auf Leistungen nach § 39 SGB VIII für die Pflege auch von Enkelkindern geltend machen. Die Pflegeperson muss allerdings geeignet sein, den Hilfebedarf zu decken. Dies ist nicht der Fall, wenn die Pflegeperson 6 Kinder zu betreuen hat und die deutsche Schriftsprache nicht beherrscht und die Enkelkinder weder in schulischen Belangen noch in Alltagsangelegenheiten unterstützen kann. 
Nds. OVG
:
§ 5 SGB VIII vermittelt Anbietern jugendhilferechtlicher Leistungen keinen einfachgesetzlichen Anspruch gegen den Jugendhilfeträger auf eine bestimmte Ausgestaltung seiner Beratungspraxis in Bezug auf das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten. Die Aufklärungspflicht nach § 5 SGB VIII besteht ausschließlich gegenüber den Leistungsberechtigten. Dass mit der Hinweispflicht zugleich auch Interessen anderer geschützt werden sollen, lässt sich weder dem Wortlaut noch dem Zweck der Vorschrift entnehmen. Ein Verstoß gegen die Hinweispflicht nach § 5 Abs. 1 S. 2 SGB VIII begründet eine Verletzung der Rechte von (potentiellen) Leistungserbringern nicht. Mangels einfachgesetzlicher subjektiver Rechte von Leistungserbringern in Zusammenhang mit der Beratung von Leistungsberechtigten nach dem SGB VIII besteht ein Anspruch auf Änderung einer Beratungspraxis des Jugendhilfeträgers nur, wenn diese Grundrechte der Leistungserbringer verletzt. Ein Eingriff in Art. 12 Abs. 1 GG liegt nur vor, wenn das hoheitliche Handeln in tatsächlicher Hinsicht – zumindest mittelbar – die Berufsfreiheit der Leistungserbringer beeinträchtigt. 

2.
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)
OLG Zweibrücken
:
Eine Kindeswohlgefährdung i.S.v. § 1666 BGB liegt dann vor, wenn eine gegenwärtige oder zumindest unmittelbar bevorstehende Gefahr für die Kindesentwicklung abzusehen ist, die bei ihrer Fortdauer eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt.
3.
Vorrang bzw. Nachrang der Jugendhilfe (§ 10 SGB VIII)

VG Aachen
: 
§ 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII hat nur Bedeutung für die Kostentragung im Verhältnis zwischen dem Jugendhilfeträger und dem Sozialhilfeträger. Für das Verhältnis der Jugendhilfe zu anderen Leistungen sind zwei verschiedene Ebenen zu unterscheiden: Eine Ebene ist die unmittelbare Feststellung des Vor- bzw. Nachrangs der Leistungen der Jugendhilfe bzw. der Sozialhilfe. Konkurrieren Jugendhilfeleistungen mit Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach Sozialhilferecht, ist nach § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII die Sozialhilfe vorrangig. Hiervon zu unterscheiden ist die Ebene der Kostenerstattung zwischen dem tatsächlich leistenden Jugendhilfeträger und dem gem. § 86 SGB VIII zur Leistung verpflichteten Jugendhilfeträger.
Nds. OVG
: 
§ 105 Abs. 1 S.1 SGB X knüpft an eine materielle Leistungsunzuständigkeit an, die allein durch einen Nachrang der Jugendhilfe gegenüber Leistungen der Eingliederungshilfe für geistig behinderte junge Menschen nach § 10 Abs. 2 S. 2 SGB VIII nicht begründet wird. Der Vorrang der Eingliederungshilfe bewirkt auf der Ebene der Verpflichtung zum Hilfesuchenden keine alleinige Zuständigkeit des vorrangig verpflichteten Sozialhilfeträgers. Daher sind Leistungen der Jugendhilfe trotz des Nachrangs gegenüber Maßnahmen der Eingliederungshilfe rechtmäßig.
VG Köln
:
Ist für Gewährung von Eingliederungshilfe keine geeignete Schule im öffentlichen Regelschulsystem ersichtlich, kann der Vorrang der Schule nicht geltend gemacht werden. Der Vorrang des öffentlichen Schulwesens setzt voraus, dass dort nach den konkreten Umständen des Einzelfalls eine bedarfsdeckende Hilfe zu erhalten ist.

VG Trier
:
Wenn der Träger der Sozialhilfe eine Leistung nach dem SGB XII abgelehnt hat, kann der Hilfebedürftige bei der Geltendmachung eines Anspruchs nach § 35a SGB VIII nicht auf eine subsidiäre Leistungspflicht nach § 10 Abs. 4 SGB VIII verwiesen werden.
BVerwG
:
Die allgemeine Subsidiarität jugendhilferechtlicher Leistungen gegenüber denen anderer Sozialleistungsträger gilt auch gegenüber den Leistungen nach dem Opferentschädigungsrecht. Im Verhältnis zwischen der Jugendhilfeleistung nach §§ 27, 34 SGB VIII und der Eingliederungshilfeleistung nach dem Opferentschädigungsrecht besteht zudem die erforderliche Leistungskongruenz. 

VG Augsburg
:
Die Regelung eines Vor- bzw. Nachranges in § 10 Abs. 4 SGB VIII setzt notwendigerweise voraus, dass sowohl ein Anspruch auf Jugendhilfe als auch eine Anspruch auf Sozialhilfe besteht und beide Leistungen gleich, gleichartig, einander entsprechend, kongruent, einander überschneidend oder deckungsgleich sind. Die Unterbringung und Betreuung bei einer Pflegefamilie ist der Hilfe zur Erziehung zuzuordnen, wenn die Ursache für die Unterbringung in einer Pflegefamilie nicht in einer vorhandenen geistigen Behinderung liegt, sondern in der Unfähigkeit der leiblichen Eltern, eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung zu gewährleisten.
LSG NRW
:

Besteht für die Zeit des Aufenthalts in einem Heim tatbestandlich sowohl ein Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe für eine alleinerziehende geistig behinderte junge Mutter als auch ein Anspruch auf Jugendhilfe nach § 19 SGB VIII, so ist nicht etwa vorrangig auf eine Inanspruchnahme von Jugendhilfe zu verweisen. Vielmehr ist nach § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII die Sozialhilfe vorrangig (übereinstimmend mit BSG v. 24.3.2009). 
SG Detmold
:

Maßgeblich für die Abgrenzung zwischen Jugendhilfe für seelisch behinderte Kinder und Eingliederungshilfe für geistig behinderte Kinder anhand des § 10 Abs. 4 SGB VIII ist allein die Frage, ob der Hilfeempfänger auch geistig behindert ist. 

VG Ansbach
:

Der örtlich zuständig gewordene Jugendhilfeträger kann dem Kostenerstattungsanspruch des nach § 86c SGB VIII vorläufig leistenden Jugendhilfeträgers nicht entgegenhalten, es bestünde ein Nachrang der Jugendhilfe gegenüber der Eingliederungshilfe nach § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII. Vielmehr ist es Aufgabe des örtlich zuständig gewordenen Jugendhilfeträgers abzuklären, ob er auch sachlich zuständig ist oder ob ein Vorrang der Sozialhilfe gegeben ist – andernfalls bestünde ein doppeltes Prozesskostenrisiko für den vorläufig leistenden Jugendhilfeträger. § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII gilt nur im Verhältnis zwischen Jugendhilfe- und Sozialhilfeträger, nicht jedoch zwischen Hilfesuchendem und Jugendhilfeträger sowie zwischen den Jugendhilfeträgern untereinander.
VG Frankfurt
:
Ein möglicher Nachrang der Leistungen nach dem SGB VIII hat keine Auswirkung auf das Leistungsverhältnis zwischen dem Hilfebegehrenden und dem Sozialleistungsträger, sondern erst für die Frage der Kostenerstattung zwischen dem Jugendhilfeträger und Sozialhilfeträger. 
VG Aachen
:
Eine Kostenübernahme für die Beschulung in einer privaten Schule kann nicht gewährt werden, wenn das zumutbare Angebot des öffentlichen Schulsystems, mit der vom Jugendamt angebotenen Unterstützung nicht wahrgenommen wird. 

VG Würzburg
:
Die Regelung eines Vor- bzw. Nachrangs zwischen Leistungen der Jugendhilfe und der Sozialhilfe nach § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII setzt notwendig voraus, dass sowohl ein Anspruch auf Jugendhilfe als auch ein Anspruch auf Sozialhilfe besteht und beide Leistungen gleich, gleichartig, einander entsprechend, kongruent, einander überschneidend oder deckungsgleich sind. Auf den Schwerpunkt des Bedarfs ist nicht abzustellen. Konkurrieren Jugendhilfeleistungen mit den in S. 2 genannten Maßnahmen der Eingliederungshilfe (z.B. Heimerziehung nach Kinder- und Jugendhilferecht mit Eingliederungshilfe wegen geistiger Behinderungen in einem Heim nach Sozialhilferecht), ist nach S. 2 die Sozialhilfe vorrangig; konkurrieren Jugendhilfeleistungen mit anderen (als den in S. 2 genannten) Sozialhilfeleistungen, ist nach S. 1 die Jugendhilfe vorrangig.

II.
Leistungen der Jugendhilfe

1.
Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)
Sächs. OVG
: 
Betreuungskosten, die durch eine Unterbringung außerhalb des Haushaltes entstehen oder entstanden sind, werden von § 20 SGB VIII nicht erfasst. Die Vorschrift verfolgt nämlich das Anliegen, Kindern, die nur noch von einem Elternteil erzogen werden, der sie aus zwingenden Gründen nicht mehr betreuen kann, weiterhin den Verbleib im elterlichen Haushalt zu ermöglichen, um sie vor einer aus erzieherischen Gründen nicht notwendigen Heimunterbringung zu bewahren.
2.
Forderungen von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (§§22-26 SGB VIII)
Schlesw.-Hol. VG
: 
§ 23 SGB VIII vermittelt der Tagespflegeperson ein subjektives Recht.

3.
Hilfe zur Erziehung
SG Halle
:
Kosten eines Nachhilfeunterrichts können im Rahmen des SGB II nur dann geltend gemacht werden, wenn sie nicht im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung oder einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII übernommen werden können. 

Nds. OVG
:
Es ist regelmäßig davon auszugehen, dass eine sozialpädagogische Familienhilfe, die sich über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren erstreckt hat, den Zweck der Hilfegewährung verfehlt hat und dieser auch nicht mehr erreicht wird.

VG Minden
:
Eine Jugendhilfemaßnahme muss von einem entsprechenden Antrag oder dem erkennbaren Willen, ggf. auch einem nachträglichen Einverständnis des Berechtigten gedeckt sein. Eine Hilfe nach § 29 SGB VIII (soziale Gruppenarbeit) dient der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten. Generelles Ziel ist die Verbesserung der sozialen Handlungskompetenz. Die Hilfe soll ein festgestelltes soziales Fehlverhalten des jungen Menschen therapieren. Die Teilnahme an einer „sozialen Gruppenarbeit“ der Hörbehindertenhilfe dient vor allem dazu, die durch die Hörschädigung veranlassten Kommunikationsprobleme zu mildern, ist also Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII.
BayLSG
:

Familienhelfer nach § 31 SGB VIII können auch als freiberufliche Mitarbeiter beim Jugendhilfeträger tätig sein. 
VG Darmstadt:

Leistungen der Vollzeitpflege stehen allein den Personensorgeberechtigten zu und sind daher von ihnen zu beantragen. Anträge von Dritten und Leistungen an diese (hier: an die Pflegeeltern) begründen auch dann keine Erstattungspflicht, wenn der Personensorgeberechtigte (hier: das Jugendamt als Amtsvormund) der Leistungsgewährung nicht ausdrücklich widersprochen hat. 
LSG Berlin-Brandenburg
:
Familienhelfer nach § 31 SGB VIII können auch als freie Mitarbeiter bei einem Träger der öffentlichen Jugendhilfe tätig sein. Zwar statuiert § 79 Abs. 1 SGB VIII eine Gesamtverantwortung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für die in SGB VIII vorgesehenen Leistungen. Das lässt aber keine Rückschlüsse auf die Arbeitnehmereigenschaft der bei der Jugendhilfe eingesetzten Kräfte zu. Das Gesetz überlässt dem Träger der Jugendhilfe die Wahl, wie er die ihm übertragene Verantwortung wahrnimmt. Er kann die Jugendhilfeleistungen durch angestellte Kräfte erbringen, sich freier Träger bedienen oder aber auch auf freie Mitarbeiter zurückgreifen. Maßgeblich ist nicht die Aufgabe als solche, sondern die konkrete Ausgestaltung der Verhältnisse. Die weitgehende Freiheit von arbeitsbezogenen Weisungen belegt noch nicht die Selbstständigkeit. 
FG Köln
:
Die von den Jugendämtern an Pflegeeltern geleisteten Erziehungsgelder für Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII sind steuerfrei (§ 3 Nr. 11 EStG). Pflegesatzzahlungen an Betreiber von Einrichtungen i.S.d. § 34 SGB VIII sind keine Beihilfen i.S.d. § 3 Nr. 11 EStG, auch wenn sie an Dritte weitergeleitet werden. Denn sie ersetzen Sach- und Personalkosten, insbesondere ein fiktives Gehalt für die Pflegeperson. Pflegegelder nach § 33 SGB VIII sind demgegenüber nach ihrem Zweck und ihrer Bemessungsgrundlage kein nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen berechnetes Entgelt für Unterbringung und Betreuung, sondern lediglich Kostenersatz.

VG Würzburg
:
Sinn und Zweck der sozialpädagogischen Familienhilfe ist primär die Aktivierung der Eigenkräfte der Familie und die Schaffung einer Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei soll die Stärkung der familiären Eigenkräfte insbesondere dazu beitragen, eine Fremdunterbringung der Kinder zu vermeiden. Grundsätzlich ist jedoch ein Einsatz einer sozialpädagogischen Familie auch dann möglich, wenn es bereits zu einer Fremdunterbringung der Kinder gekommen ist; hierbei soll dann erreicht werden, diese Fremdunterbringung zu kurz wie möglich auszugestalten. Da die Mitwirkung der Betroffenen konstituierendes Element der sozialpädagogischen Familienhilfe ist, ist die Ablehnung der Eignung sozialpädagogischer Familienhilfe durch den Jugendhilfeträger sehr gut nachvollziehbar. Da der Jugendhilfeträger bei seiner Entscheidung einen Beurteilungsspielraum hat, beschränkt sich die Nachprüfung der Verwaltungsgerichte auf fachliche Vertretbarkeit und Nachvollziehbarkeit. 
Sächs. OVG
:
Hilfe zur Erziehung kann ausschließlich Personensorgeberechtigten gewährt und auch nur von ihnen beantragt werden. Die Regelung des § 1688 Abs. 1 BGB ermächtigt lediglich dazu, die Personensorge in Angelegenheiten des täglichen Lebens auszuüben und Sozialleistungen für die Kinder geltend zu machen. Sie berechtigt aber nicht, Sozialleistungen für die Personensorgeberechtigten zu beantragen, zu denen der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung gehört. Auch eine Vollmacht, Entscheidungen über Angelegenheiten des täglichen Lebens gem. § 1688 BGB zu treffen, berechtigt nicht zur Antragstellung auf Hilfe zur Erziehung.

4.
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)

VG Dresden
:
Heilpädagogisches Reiten ist seiner Art nach für Schulkinder keine Leistung der Eingliederungshilfe. Heilpädagogisches Reiten ist zu unterscheiden von der Hippotherapie, die eine physiotherapeutische Behandlung auf neurophysiologischer Grundlage mit und auf dem Pferd ist, während das heilpädagogische Reiten eine pädagogisch ausgerichtete Maßnahme bei psychischen und psychosomatischen Erkrankungen darstellt. Das heilpädagogische Reiten ist keine Leistung im Katalog des § 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 1-5 SGB XII i.V.m. § 35a Abs. 3 SGB VIII und keine Leistung i.S.d. § 26 SGB IX. § 30 SGB IX erfasst zwar auch nichtärztliche heilpädagogische Leistungen, gilt aber nur für die Frühförderung, also für noch nicht eingeschulte Kinder. Daher ist auch § 55 Abs. 1 SGB IX nicht einschlägig.
Sächs. OVG
: 
Anspruchsberechtigter für die Eingliederungshilfe ist der Hilfeempfänger selbst. Vor seiner Volljährigkeit ist der Anspruch durch seine gesetzlichen Vertreter geltend zu machen, danach von ihm selbst. Eine Teilleistungsstörung kann zu einer Beeinträchtigung der Teilhabefähigkeit führen, wenn sie Sekundärfolgen im seelischen Bereich nach sich zieht.
VG Bayreuth
: 

Der Antrag auf Gewährung von Vollzeitpflege ist auf eine Teilhabeleistung i.S.d. § 5 Nr. 4, § 4 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX gerichtet. Damit ist § 14 SGB IX anwendbar.
VG München
: 
Aus einer Funktionsbeeinträchtigung (Legasthenie) folgt nicht automatische eine drohende Teilhabebeeinträchtigung. Ebenso wenig kann diese zwangläufig aus dem Nichterreichen des für einen von den Eltern gewünschten Übertritt erforderlichen Notendurchschnitts gefolgert werden. Ein Anspruch gem. § 35a SGB VIII beinhaltet nur eine Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung, nicht aber zu der als optimal empfundenen Ausbildung. Angemessen heißt nicht das Optimale, eventuell müssen auch Umwege in der Schullaufbahn in Kauf genommen werden.
VG Würzburg
:
Die Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft haben die Fachkräfte des Jugendamtes selbst zu prüfen und festzustellen. Sie haben aufgrund ihrer umfassenden Kenntnis des sozialen Umfelds des betroffenen Jugendlichen und ihres sozialpädagogischen und ggf. psychologischen Sachverstands zu beurteilen, wie sich die Funktionsbeeinträchtigung im Hinblick auf die Teilhabe des Jugendlichen am Leben in der Gesellschaft auswirkt, ohne dass insoweit eine fachärztliche oder psychotherapeutische Stellungnahme erforderlich ist.
OVG NRW
:

Eine Abweichung von der seelischen Gesundheit i.S.v. § 35a Abs. 1 S.1 Nr. 1 SGB VIII liegt nicht schon dann vor, wenn lediglich eine hyperkinetische Störung von Aktivität und Aufmerksamkeit diagnostiziert wird. Bei einer solchen Erscheinung ist die Abweichung von dem für das Lebensalter typischen Zustand der seelischen Gesundheit vielmehr nur zu bejahen, wenn es als Sekundärfolge von ADHS zu einer seelischen Störung kommt, so dass deshalb die seelische Gesundheit des Kindes länger als 6 Monate von dem für sein Alter typischen Zustand abweicht. Auf eine Beschulung an einer öffentlichen Sonderschule anstelle einer privaten Bildungseinrichtung kann der Betroffene dann verwiesen werden, wenn eine diesbezügliche wirksame schulrechtliche Entscheidung über einen sonderpädagogischen Förderbedarf und den Förderort vorliegt, die die rechtlichen Voraussetzungen dafür schafft, dass die im Regelfall an einer allgemeinen Schulen zu erfüllende Schulpflicht nunmehr an einen bestimmten Ort der sonderpädagogischen Förderung, dessen Konkretisierung die öffentliche Sonderschule darstellt, zu erfüllen ist. 
VG Würzburg
:

Die Teilhabebeeinträchtigung ist vom Jugendamt selbst zu entscheiden. Die Fachkräfte müssen aufgrund der Bündelung unterschiedlichster Informationen, z.B. aus der Schule, aus dem Freizeitbereich, aus dem Elternhaus, von Ärzten, aber insbesondere von den Betroffenen selbst, zu einer gerichtlich nachvollziehbaren Einschätzung der Teilhabebeeinträchtigung im Einzelfall gelangen. Die verwaltungsgerichtliche Kontrolle ist dabei auf die Prüfung der Nachvollziehbarkeit der gefundenen Entscheidung beschränkt.

Nds. OVG
: 
Das Verwaltungsgericht ist durch einen Hilfeplan des Jugendamtes, in dem eine Teilhabebeeinträchtigung verneint wird, nicht gehindert, sich im Rahmen der ihm obliegenden Aufklärung des Sachverhalts nach § 86 Abs. 1 S. 1 VwGO ein eigenes, von dem Hilfeplan abweichendes Bild über das Vorliegen einer Beeinträchtigung der Teilhabe des Jugendlichen am Leben in der Gesellschaft zu verschaffen und auf dieser Grundlage eine Teilhabebeeinträchtigung als weitere Voraussetzung für die Gewährung von Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII zu bejahen.
VG Trier
: 
Heilpädagogisches Reiten kann in Abgrenzung zur Hippotherapie gem. § 35a SGB VIII i.V.m. § 54 Abs. 1 SGB XII, § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX vor der Einschulung als Leistung zur Teilhabe in der Gemeinschaft erbracht werden, wenn der Schwerpunkt der Leistung im pädagogischen und nicht im krankengymnastischen Bereich liegt. 
VG Bremen
:
Atypischer Autismus zählt lt. Definition des ICD 10 F 84.1 zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Der atypische Autismus führt regelmäßig zu einer seelischen Behinderung.

VG Aachen
: 
Die Feststellung der Teilhabebeeinträchtigung ist verfahrensfehlerhaft, wenn zwar mit dem Schulamt telefonisch Rücksprache genommen und die Mutter angehört wurde, aber weder der Betroffene selbst oder die zuständige Mitarbeiterin des Schulamtes noch die behandelnde Ärztin oder Therapeutin oder Amtsärztin zu einem vorbereitenden Hilfeplangespräch eingeladen wurde.

VG München
:
Gem. § 35a SGB VIII i.V.m. § 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB XII gehört zu den Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung. Ein Anspruch auf Übernahme der Kosten für die Beschulung in einer Privatschule besteht aber nur dann, wenn im Rahmen des staatlichen Schulsystems eine angemessene Schulbildung nicht zu erlangen ist und wenn diese Beschulung die einzige erforderliche und geeignete Hilfe darstellt und das Jugendamt im Rahmen des ihm zustehenden Beurteilungsspielraumes nicht andere, gleich oder besser geeignete Hilfen anbietet. 
Sächs. OVG
:
Für den Antrag nach § 123 VwGO ist ein Anordnungsgrund (Dringlichkeit der Sache) glaubhaft zu machen. Dieser liegt nicht vor, wenn 14 Tage zugewartet werden muss bis zu einer Entscheidung über das Bereitstellen eines Integrationshelfers. Dies gilt vor allem dann, wenn nach den förderpädagogischen Gutachten keine selbstverletzenden Tendenzen zu erkennen sind. 

VG München
:
Der Jugendhilfeträger hat über die Teilhabebeeinträchtigung selbst zu entscheiden. Seine Einschätzung ist gerichtlich voll überprüfbar. Teilhabe bedeutet die aktive und selbst bestimmte Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens. Eine Teilhabebeeinträchtigung liegt bei Jugendlichen vor, wenn die Integration in den Bereichen Familie/Verwandtschaft, Schule/Kindergarten/Beruf und Freundeskreis/Freizeit nicht gegeben bzw. gefährdet ist, wobei sich die Teilhabebeeinträchtigung nicht auf alle Bereiche erstrecken muss. Auf der anderen Seite ist nicht jede Belastung, nicht jede Beeinträchtigung als Teilhabebeeinträchtigung zu werten; es bedarf vielmehr einer nachhaltigen Beeinträchtigung der sozialen Funktionsfähigkeit.
BayVGH
:
Die Entscheidung des Jugendhilfeträgers, in welchem Ausmaß eine Teilhabebeeinträchtigung vorliegt, insbesondere welche Lebensbereiche und welches soziale Umfeld von dieser Teilhabebeeinträchtigung betroffen sind, kann (im Grundsatz) nicht durch eine gerichtliche Bewertung – auch nicht mit Hilfe von Sachverständigen oder gar Zeugen – ersetzt werden. Ein Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist bei der Entscheidung über Eingliederungshilfe zu einer angemessenen Schulbildung grundsätzlich an die Feststellung im Übertrittszeugnis der Grundschule gebunden, für welche Schulart der Hilfeempfänger geeignet ist.
VG Würzburg
:
Die Verwaltungsgerichte können nur prüfen, ob die Entscheidung über die Notwendigkeit und Geeignetheit einer Hilfe das Ergebnis eines kooperativen Entscheidungsprozesses war und eine angemessene Lösung zur Bewältigung der festgestellten Belastungssituation darstellte. Die Überprüfung des Gerichts beschränkt sich auf die Beachtung allgemein gültiger fachlicher Maßstäbe, die umfassende Beteiligung der Leistungsadressaten und die Vermeidung sachfremder Erwägungen. Eine Verpflichtung des Jugendhilfeträgers zur Gewährung einer bestimmten Hilfeleistung kommt grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn sich der Beurteilungsspielraum der Behörde dahingehend verdichtet, dass nur eine einzige Maßnahme als notwendig und geeignet anzusehen ist. Allein das Fehlen eines schriftlich fixierten Hilfeplanes hat auch bei Hilfen, die sich auf einen voraussichtlich längeren Zeitraum erstrecken, nicht von vornherein zur Folge, dass es dem Jugendamt deshalb allein versagt wäre, die Hilfe abzulehnen. Die Unterbringung in einem Internat ist aus fachlicher Sicht nicht indiziert, wenn dort nur die reguläre Beschulung, aber nicht ein therapeutischer oder sozialpädagogischer Ansatz im Vordergrund steht. 
BayVGH
:
Legasthenie ist für sich genommen weder eine seelische Störung noch sonst eine Krankheit, sondern lediglich eine Teilleistungsschwäche. Es ist deshalb vorrangig Aufgabe der Schule, den Betroffenen beim Erlernen des Lesens und der Rechtschreibung angemessen zu fördern. Allerdings kann eine Legasthenie zu einer seelischen Störung i.S.v. § 35a Abs. 1 S.1 Nr. 1 SGB VIII führen. Ist das der Fall und ist dadurch die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt, ergibt sich daraus jedoch kein Anspruch auf jedwede Form der Eingliederungshilfe. Entscheidend ist vielmehr die konkrete Erscheinungsform der Teilhabebeeinträchtigung. Aus diesem Grund genügt es im Grundsatz nicht, wenn der Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine Teilhabebeeinträchtigung lediglich allgemein feststellt oder gar offen lässt. Vielmehr sind – ggf. auf der Basis von Gutachten nach § 35a Abs. 1a SGB VIII – im Rahmen eines fachlichen Zusammenwirkens von ärztlichen und sozialpädagogischen Fachkräften unter Federführung des Jugendamtes nachvollziehbare und gerichtlich überprüfbare Aussagen zu treffen, in welchem Ausmaß eine Teilhabebeeinträchtigung vorliegt, insbesondere welche Lebensbereiche und welches soziale Umfeld von dieser Teilhabebeeinträchtigung betroffen sind. Erst auf dieser Grundlage kann der Jugendhilfeträger den tatsächlichen aktuellen Hilfebedarf des Betroffenen – wiederum durch Fachkräfte – feststellen und hieraus – nunmehr gerichtlich eingeschränkt nachprüfbar – auf die notwendigen und geeigneten Hilfemaßnahmen schließen. Diese Entscheidung kann im Grundsatz nicht durch eine gerichtliche Bewertung – auch nicht mit Hilfe von Sachverständigen oder gar Zeugen – ersetzt werden. 
BayVGH
:
Nicht jedwede auf einer seelischen Störung beruhende schulische Beeinträchtigung ist eine Teilhabebeeinträchtigung und damit eine seelische Behinderung i.S.d. § 35a Abs. 1 S. 2 SGB VIII. Für die Frage, ob ein Kind oder ein Jugendlicher seelisch behindert ist, kommt es auf das Ausmaß, den Grad der seelischen Störung an. Entscheidend ist, ob die seelischen Störungen nach Breite, Tiefe und Dauer so intensiv sind, dass sie die Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft beeinträchtigen. Deshalb ist es rechtlich nicht zu beanstanden, wenn bei bloßen Schulproblemen und auch bei Schulängsten, die andere Kinder teilen, eine Teilhabebeeinträchtigung verneint wird. Erst eine totale Schul- und Lernverweigerung, der Rückzug aus jedem sozialen Kontakt und eine Vereinzelung in der Schule können eine Teilhabebeeinträchtigung begründen. 
BayVGH
:
Die Entscheidung über eine Teilhabebeeinträchtigung i.S.v. § 35a Abs. 1 S. 1 Nr.s SGB VIII unterliegt der vollen gerichtlichen Überprüfung. Für die Feststellung einer kausalen Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bedarf es einer fachlichen Beurteilung, die den Fachkräften des Jugendamtes obliegt, an der aber auch ggf. andere Stellen und insbesondere die betroffenen Kinder oder Jugendlichen selbst bzw. deren Eltern zu beteiligen sind. Die Fachkräfte des Jugendamtes haben die unterschiedlichen Informationen, beispielsweise aus dem Elternhaus, aus der Schule oder aus Einrichtungen, die der Betroffene bereits besucht, von Ärzten oder Fachkräften außerhalb des Jugendamtes, insbesondere wenn sie den Betroffenen bereits betreuen oder betreut haben, zu bündeln und eine nachvollziehbare Einschätzung der Teilhabebeeinträchtigung vorzunehmen. Es gilt der Untersuchungsgrundsatz des § 20 SGB X mit der Folge, dass das Jugendamt alle wesentlichen entscheidungserheblichen Tatsachen zu ermitteln hat. Erst auf dieser Grundlage kann der Jugendhilfeträger den tatsächlichen Hilfebedarf des Betroffenen – wiederum durch Fachkräfte – feststellen und hieraus – nunmehr gerichtlich eingeschränkt überprüfbar, auf die notwendigen und geeigneten Hilfemaßnahmen schließen.
5.
Hilfeplanung/Steuerungsverantwortung/Selbstbeschaffung
(§§ 36, 36a SGB VIII)

VG Aachen
: 
Das Jugendamt ist nur verpflichtet die Kosten für selbstbeschaffte Maßnahmen zu übernehmen, wenn der Hilfebedarf so rechtzeitig an das Jugendamt herangetragen worden ist, dass der Jugendhilfeträger zu pflichtgemäßer Prüfung sowohl der Anspruchsvoraussetzungen als auch möglicher Hilfemaßnahmen in der Lage ist. Der durch das Verbot der Selbstbeschaffung „gesperrte“ Zeitraum endet, wenn dem Jugendamt nach entsprechenden Ermittlungen eine für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen vorlagen und ihm noch eine gewisse Überlegungszeit für seine Entscheidung und deren Umsetzung in einen Bescheid verblieben war. 
VG Würzburg
: 

Fehlt eine Entgelt- und Leistungsvereinbarung i.S.v. § 78b SGB VIII, ist Selbstbeschaffung nur möglich, wenn die Maßnahme nach Maßgabe des Hilfeplans geboten war. Die gewünschte Einrichtung muss also für die Jugendhilfeleistung besonders geeignet sein. Dies ist bei dem Therapiezentrum für Essstörungen der Fall. 

VG Aachen
:
Der Hilfebedarf muss so rechtzeitig an das Jugendamt herangetragen worden sein, dass der Jugendhilfeträger zu pflichtgemäßer Prüfung sowohl der Anspruchsvoraussetzungen als auch möglicher Hilfemaßnahmen in der Lage war. Der Jugendhilfeträger hat für die Selbstbeschaffung nicht einzutreten, wenn zu diesem Zeitpunkt weder die medizinischen noch die schulischen Fragen abschließend geklärt waren. Im Fall der Gewährung von Eingliederungshilfe ist ggf. ein längerer Zeitraum als 3 Monate abzuwarten, wenn die Komplexität der Ermittlungen dies erfordert.
BayVGH
:
Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe muss für die Kosten der von dritter Seite durchgeführten Eingliederungsmaßnahme grundsätzlich nur aufkommen, wenn die Hilfe auf der Grundlage einer Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts erbracht wird. Mit dem jugendhilferechtlichen Ziel der partnerschaftlichen Hilfe und Beachtung familialer Autonomie und dem kooperativen pädagogischen Entscheidungsprozess über jugendhilferechtliche Maßnahmen deckt es sich demnach nicht, das Jugendamt zum bloßen Kostenträger einer frei gewählten Hilfeleistung zu machen. Das ist anders im Fall des sog. „Systemversagens“, das § 36a SGB VIII zu Grunde legt, dessen Tatbestandsvoraussetzungen in Abs. 3 kumulativ vorliegen müssen. 
6.
Wirtschaftliche Jugendhilfe (§§ 39, 40 SGB VIII)

BSG
: 

Ein Anspruch auf Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII schließt die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V, die das Fehlen eines anderweitigen Anspruchs auf Absicherung im Krankheitsfall voraussetzt, aus.
BVerwG
:
Kapital bildende Lebensversicherungen gehören zu den nach § 39 Abs. 4 S. 2 SGB VIII zu fördernden privaten Maßnahmen der Alterssicherung, wenn ihnen eine der gesetzlichen Rente vergleichbare Altersvorsorgefunktion zukommt. Hierfür muss vertraglich sichergestellt sein, dass die Ansprüche aus der Versicherung nicht vor dem Zeitpunkt, ab dem die gesetzliche Altersrente frühestens in Anspruch genommen werden kann, fällig werden und sie auch nicht anderweitig verwertet werden können.
OVG Saarland
:

Eine der Versorgung im Alter dienende private Anlageform stellt sich nur dann als angemessene Alterssicherung i.S.v. § 39 Abs. 4 S. 2 SGB VIII dar, wenn die gewählte Anlageform subjektiv zur Altersversorgung bestimmt ist und es dieser auch nicht von vornherein an der objektiven Eignung zur Aufrechterhaltung einer angemessenen Alterssicherung fehlt. Eine private Anlageform ist zu einer Absicherung der Versorgung im Alter objektiv nur geeignet, wenn das im Alter zur Verfügung stehende Vorsorgekapital der Höhe nach zumindest den aufgewendeten und öffentlich geförderten Altersvorsorgebeiträgen entspricht sowie sichergestellt ist, dass das Vorsorgekapital nicht schon vor Eintritt in den Ruhestand anderweitig verwertet werden kann. Eine Fondsgebundene Lebensversicherung und ein Wertpapier-Sparvertrag sind zu einer angemessenen Alterssicherung schon deshalb objektiv ungeeignet, weil diese keine garantierte Versicherungsleistung bzw. keinen garantierten Kapitalertrag beinhalten, sondern die Versicherungsleistung bzw. der Kapitalertrag der Wertentwicklung der jeweiligen Fonds- bzw. Wertpapieranteile unterliegen, und damit das Risiko des (teilweisen) Verlustes des Vorsorgekapitals besteht. 

OLG Nürnberg
: 
Pflegegeld i.S.d. § 39 SGB VIII ist nur mit seinem Anteil für die Pflege und Erziehung des Kindes Einkommen der Pflegeperson i.S.d. § 115 Abs. 1 ZPO.

VG Gelsenkirchen
:
Die Regelungen des § 39 SGB VIII normieren in den Fällen, in denen der junge Mensch aufgrund einer bestimmten Form der Hilfe zur Erziehung seinen Lebensmittelpunkt außerhalb des Elternhauses hat, eine ausschließliche Unterhaltspflicht des Jugendamtes. Das Gesetz schafft nicht ein neues Versorgungssystem zu Gunsten des Hilfebedürftigen, sondern nimmt allein schon durch seine Wortwahl auf das bürgerliche Unterhaltsrecht Bezug und greift in dieses bürgerliche Unterhaltsrecht modifizierend ein. Unterhaltsrechtliche Grundentscheidungen des bürgerlichen Rechts sollen hierdurch nicht außer Kraft gesetzt werden, sondern – ggf. in modifizierter Form – ihre Gültigkeit behalten. Zu den unterhaltsrechtlichen Grundentscheidungen im bürgerlichen Recht gehört u.a., dass in den Fällen, in denen ein minderjähriges Kind getrennt lebender Eltern seinen Lebensmittelpunkt bei einem Elternteil hat, die Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber ihrem Kind unterschiedlich gestaltet ist: Der Elternteil, bei dem das Kind seinen Lebensmittelpunkt hat, kommt seiner Unterhaltspflicht durch Betreuung des Kindes nach, der andere Elternteil durch Zahlung einer Geldrente im Rahmen der sog. Barunterhaltspflicht. Es gehört ebenfalls zu den unterhaltsrechtlichen Grundentscheidungen im bürgerlichen Recht, dass der bar unterhaltspflichtige Elternteil die Kosten der Ausübung seines Umgangsrechts selbst zu tragen hat. Übertragen auf § 39 SGB VIII bedeutet dies, dass in den Fällen, in denen der junge Mensch seinen Lebensmittelpunkt außerhalb des Elternhauses hat und mit seinen Eltern (nur) Umgang pflegt, die Eltern die durch diese Aufenthalte bei ihnen entstehenden Kosten für den Lebensunterhalt des jungen Menschen aus der Sicht des Kinder- und Jugendhilferechts grundsätzlich selbst aufzubringen haben. Etwaige Ansprüche unter dem Stichwort „vorübergehende Bedarfsgemeinschaft“ bleiben hiervon unberührt und richten sich allein nach den Regelungen des SGB II.

LSG Meck.-Vorp.
:
Werden in einer Pflegefamilie 5 Pflegekinder aufgenommen, handelt es sich dabei um eine gewerbliche Einkommenserzielung. Nur wenn nicht mehr als 2 Pflegekinder in der Pflegefamilie sind, ist der Erziehungsbeitrag nicht als Einkommen i.S.d. § 11 Abs. 3 SGB II zu berücksichtigen. Bei nicht mehr als 2 Pflegekindern kann man von fehlender Professionalität der Pflegeleistung ausgehen. Nur in einem solchen Fall sind die gezahlten Erziehungshonorare ganz oder teilweise die Kosten der Erziehung i.S.v. § 39 Abs. 1 S. 2 SGB VIII und als zweckbestimmte Einnahmen zu werten. Die „Freistellung“ von 2 Kindern soll einer Anreizfunktion dienen. Dieser Anreiz ist auch bei Personen gerechtfertigt, die im SGB II-Leistungsbezug stehen. Werden aber 5 Pflegekinder in der Pflegefamilie betreut, ist eine Professionalität der Pflege gegeben. Einer Anreizfunktion für die ersten beiden Kinder bedarf es nicht.
VG München
:
Pflegeeltern steht kein eigener Zahlungsanspruch auf Pflegegeld zu, da es sich bei diesem Anspruch um einen Annexanspruch zu dem in § 27 Abs. 1 SGB VIII geregelten Anspruch auf Hilfe zur Erziehung handelt, der nur dem Sorgeberechtigten zusteht. Auch aus § 1688 Abs. 1 BGB ergibt sich kein diesbezügliches Recht. Wurde ein Antrag auf Hilfe zur Erziehung vom Personensorgeberechtigten nicht gestellt, besteht auch kein Anspruch auf Pflegegeld. Eine rückwirkende Gewährung ist nicht möglich. Es besteht auch kein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch. Voraussetzung eines derartigen Anspruchs ist, dass eine Pflichtverletzung des Sozialleistungsträgers vorliegt, dem Betroffenen ein sozialrechtlicher Nachteil entstanden ist und eine Ursächlichkeit zwischen Pflichtverletzung und Nachteil besteht. Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen kann der Betroffene im Weg der Naturalrestitution so gestellt werden, als ob er die versäumte Verfahrenshandlung rechtzeitig vorgenommen hätte. Auch ein Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag besteht nicht. §§ 677 ff. BGB sind im öffentlichen Recht entsprechend anwendbar, wenn ein Privater für einen Träger der öffentlichen Verwaltung eine Maßnahme trifft, die zu den Aufgaben einer Behörde dieses Verwaltungsträgers gehört. Ein derartiger Anspruch würde voraussetzen, dass die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entspricht. Es würde dem Grundsatz „keine Leistung ohne Herantragen“ widersprechen, wenn über die Geschäftsführung ohne Auftrag nicht beantragte Leistungen für die Vergangenheit gewährt würden. 
7.
Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
VG München
: 

Es besteht kein Anspruch auf Hilfe für junge Volljährige, wenn keine Fortschritte in der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbstständigung zu erwarten sind.

VG Würzburg
: 
§ 41 SGB VIII ist in Zusammenhang mit § 86a SGB VIII zu sehen. Danach gilt das Prinzip der fortgesetzten Zuständigkeit bei fortgesetzter Leistung. Erst bei einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten liegt eine neue Leistungserbringung vor.

VG Minden
:
Bei der Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII reicht eine begründete Aussicht auf Verbesserung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung aus. Nur von vornherein ungeeignete Maßnahmen scheiden aus. Mehrere abgebrochene Maßnahmen lassen auf fehlende Mitwirkungsbereitschaft des Betroffenen als Fördervoraussetzung schließen. 

VG Bremen
:
Eine Hilfe nach § 41 SGB VIII setzt zunächst nicht voraus, dass der junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres seine Verselbstständigung erreicht hat. Es genügt vielmehr, wenn die Hilfe eine erkennbare Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung und Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensführung erwarten lässt. Sie ist also nicht notwendig auf einen bestimmten Entwicklungsabschluss gerichtet, sondern auch schon auf einen Fortschritt im Entwicklungsprozess bezogen. Vollstationär ist eine Maßnahme, wenn der junge Mensch außerhalb des Elternhauses wohnt und außerhalb des Elternhauses Hilfeleistungen empfängt. Danach liegt eine vollstationäre Maßnahme auch dann vor, wenn der Hilfeempfänger in einer eigenen Wohnung wohnt. 

VG Augsburg
:
§ 41 SGB VIII verlangt keine Prognose dahingehend, dass die Befähigung zur eigenverantwortlichen Lebensführung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres oder bis zu einem begrenzten Zeitraum darüber hinaus erreicht wird. Die Verselbstständigung ist lediglich das anzustrebende Optimum. Die Hilfe ist aber auch schon auf einen Fortschritt im Entwicklungsprozess bezogen. 
VG München
:
Ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des § 41 SGB VIII ist, dass die Leistung zur Deckung des Hilfebedarfs geeignet ist. Sie ist nicht zu gewähren, wenn sie von Anfang an keinen Erfolg verspricht. Vielmehr muss sie noch eine gewisse Aussicht auf eine Verbesserung der Situation erwarten lassen. Für die Hilfe nach § 41 SGB VIII ist jede Aussicht auf eine spürbare Verbesserung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung ausreichend. 

VG München
:
§ 41 SGB VIII verlangt keine Prognose, dass die Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres oder bis zu einem begrenzten Zeitraum darüber hinaus erreicht wird. Die Hilfe ist nicht notwendig auf einen bestimmten Entwicklungsabschluss gerichtet, sondern auf einen Fortschritt im Entwicklungsprozess bezogen. Eine spürbare Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung des jungen Volljährigen und seiner Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung muss jedoch zu erwarten sein. 

VG Würzburg
:
Die Hilfe nach § 41 SGB VIII soll bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen i.S.d. § 13 Abs. 2 SGB VIII einschließen. Danach können u.a. geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungsmaßnahmen angeboten werden, soweit die Ausbildung nicht durch Maßnahmen und Programme anderer Träger und Organisationen sichergestellt ist. Die Entscheidung über die Notwendigkeit und Geeignetheit der Hilfe soll das Ergebnis eines kooperativen pädagogischen Entscheidungsprozesses im Rahmen der Hilfeplanung sein. Die verwaltungsgerichtliche Überprüfung hat sich dabei darauf zu beschränken, ob allgemein gültige fachliche Maßstäbe beachtet worden sind, keine sachfremden Erwägungen eingeflossen und die Leistungsadressaten in umfassender Weise beteiligt worden sind. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, wenn die Fachkräfte zu dem Schluss gekommen sind, dass eine reguläre Ausbildung außerhalb einer sozialpädagogisch begleiteten Ausbildungsmaßnahme zu absolvieren ist. Die Hilfe nach § 41 SGB VIII i.V.m. § 13 Abs. 2 SGB VIII dient nicht der allgemeinen Eingliederung ins Berufsleben, sondern dem Ausgleich sozialer Benachteiligungen. 
VG Würzburg
:
Die Verweisungen in § 41 Abs. 2 SGB VIII verdeutlichen, dass Hilfe für junge Volljährige nur in Betracht kommt, wenn die Hilfesituationen gerade mit dem Instrumentarium der Jugendhilfe zu bewältigen sind. Es muss also um sozialpädagogische Leistungen gehen. Werden ausschließlich materielle Hilfen bzw. Unterkunft und hauswirtschaftliche Versorgung benötigt, kommen dagegen Leistungen im Rahmen von § 41 SGB VIII nicht in Betracht. 

VG Aachen
:
Das Aufstellen eines schriftlichen Hilfeplans ist keine zwingende Voraussetzung für die Hilfegewährung. Das Fehlen eines Hilfeplans allein macht die Entscheidung (noch) nicht rechtswidrig. Zum einen kann die Aufstellung eines Hilfeplans nachgeholt werden, zum anderen steht das Fehlen des Hilfeplans im Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechtschutzes nicht dem Erlass einer einstweiligen Anordnung entgegen. Das Fehlen hat für das Jugendamt allerdings allenfalls die Folge, dass das Gericht nicht an die Maßstäbe der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum eingeschränkten Prüfungsumfang bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Hilfe im Jugendhilferecht gebunden ist. Denn ohne Durchführung des Hilfeplanverfahrens fehlen wesentliche Grundlagen für diesen einschränkenden Überprüfungsrahmen. 
VG Aachen
:
§ 41 SGB VIII setzt nicht voraus, dass Aussicht besteht, dass der junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres seine Verselbstständigung erreichen wird. Vielmehr genügt es, wenn die Hilfe eine erkennbare Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung und Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensführung erwarten lässt. Eine Prognose dahin, dass die Befähigung zu eigenverantwortlicher Lebensführung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt darüber hinaus erreicht wird, verlangt § 41 SGB VIII nicht. Es ist weder dem Wortlaut noch der Systematik noch dem Sinn und Zweck der Vorschrift zu entnehmen, dass ein Anspruch auf Hilfe nur gegeben ist, wenn Aussicht besteht, dass mit der Hilfe eine Verselbstständigung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres oder überhaupt erreicht werden kann. Da die Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung bis zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden soll, ist der Abschluss einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bzw. die Verselbstständigung mit der Befähigung zu eigenverantwortlicher Lebensführung lediglich das, soweit möglich, anzustrebende Optimum. Die Hilfe ist nicht notwendig auf einen bestimmten Entwicklungsabschluss gerichtet, sondern auch schon auf einen Fortschritt im Entwicklungsprozess bezogen. Erforderlich, aber auch ausreichend ist demnach also, dass wahrscheinlich ein erkennbarer Entwicklungsprozess in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gegeben ist, der noch gefördert werden kann, die Eignung der gewährten Hilfe also nicht völlig ausgeschlossen ist, unabhängig davon, wann dieser Entwicklungsprozess zum Abschluss kommen und ob jemals das Optimalziel erreicht wird. Anders liegt der Fall, wenn die Hilfe über das 21. Lebensjahr hinaus erstrebt wird. Dann soll die Hilfe nach § 41 Abs. 1 S. 2 SGB VIII nur noch in einem begründeten Einzelfall für einen begrenzten Zeitraum, längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, als Fortsetzung einer bisher geleisteten Hilfe erbracht werden. Ob ein „begründeter Einzelfall“ vorliegt, unterliegt, da es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, der vollen gerichtlichen Kontrolle. Zur Feststellung eines „begründeten Einzelfalles“ bedarf es einer im Einzelfall ausgerichteten individuellen Überprüfung und Entscheidung. Ein „begründeter Einzelfall“ kann z.B. vorliegen, wenn bei Vollendung des 21. Lebensjahres eine schulische oder berufliche Ausbildung, ferner etwa eine sozialpädagogische oder therapeutische Maßnahme (z.B. nach einer Drogenentzugsbehandlung) noch nicht vollständig abgeschlossen oder vollendet ist. 
III.
Andere Aufgaben der Jugendhilfe
1.
Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

BayVGH
: 
Nach § 42 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VIII ist ein Kind in Obhut zu nehmen, wenn das Kind darum bittet. Das subjektive Schutzbedürfnis des Kindes reicht für die Inobhutnahme aus, denn es ist ein Indiz für eine Konfliktlage. 

VG Oldenburg
:
Die Entscheidung des Jugendamtes, einen Minderjährigen in Obhut zu nehmen, ist ein Verwaltungsakt i.S.d. § 31 SGB X. Ist dieser telefonisch erlassen, ist er nicht sofort vollziehbar.
Nds. OVG
:

Ist es einer Antragstellerin nur um die Beachtung des Suspensiveffekts ihrer Klage bis zur Nachholung der Anordnung des Sofortvollzugs durch die Antragsgegnerin und damit nicht um die Beendigung einer als „rechtswidrig erachteten Inobhutnahme“ im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gegangen, so kann von einer Gefahr im Verzug keine Rede sein.

VG Ansbach
:
Übergibt das Jugendamt die in Obhut genommenen Kinder in den Ferien dem Vater, endet die Inobhutnahme schon mangels dringender Gefahr. Eine Fortsetzung der Inobhutnahme entspricht nicht den Vorschriften des SGB VIII i.S.d. § 89f SGB VIII.
VG München
:
Auch wenn die Duldung der Inobhutnahme nur erklärt wird, um eine familiengerichtliche Entscheidung zu vermeiden, ändert dies nichts daran, dass der Inobhutnahme letztlich nicht widersprochen worden ist. 

Sächs. OVG
: 
Eine Gefahr i.S.v. § 42 Abs. 1 S. 2 SGB VIII liegt unter denselben Voraussetzungen wie im allgemeinen Gefahrenabwehrrecht vor. Nach den Maßstäben der Eignung und des Prinzips des mildesten Mittels ist danach zu fragen, ob gerade die Inobhutnahme erforderlich ist, um der Gefahrenlage adäquat zu begegnen. Die Inobhutnahme ist immer nur als vorläufige Maßnahme zulässig und muss beendet werden, wenn die angesprochene Gefahr nicht mehr besteht.

BayVGH
:
Nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 SGB VIII endet die Inobhutnahme mit der Übergabe des Kindes an die Personensorgeberechtigten. Bei der Bestimmung des Zeitpunktes, wann eine solche Übergabe erfolgt, ist vom Zweck der Inobhutnahme als vorläufige (Krisen‑)Intervention auszugehen. Ist die konkrete Konflikt- oder Notlage beendet, besteht kein Raum mehr für eine Inobhutnahme. Eine ausdrückliche Willenserklärung des Jugendamtes für die Beendigung der Inobhutnahme ist nicht zu verlangen.

Hamburg. OVG
:
Nach der Systematik des SGB VIII können Bedenken bestehen, ob die Inobhutnahme unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher nach § 42 Abs. 1 S.1 Nr. 3 SGB VIII (auch) als Gewährung von Sozialleistungen (§ 11 SGB I) zu qualifizieren und damit § 36 Abs. 1 SGB I anzuwenden ist. Die Jugendhilfe umfasst nach § 2 Abs. 1 SGB VIII Leistungen und andere Aufgaben zu Gunsten junger Menschen und Familien. Zu den in § 2 Abs. 2 SGB VIII aufgezählten Leistungen gehört die Inobhutnahme indes nicht; sie wird erst im 3. Absatz (dort Nr. 1) als andere Aufgabe der Jugendhilfe genannt. Mit dem Begriff „andere Aufgaben“ werden grundsätzlich solche Funktionen der Jugendhilfe bezeichnet, durch die keine Sozialleistungen i.S.d. § 11 SGB I begründet werden. Soweit der Staat zur Inobhutnahme des Kindes oder Jugendlichen im Rahmen des staatlichen Wächteramts verpflichtet ist, besteht jedoch auch ein korrespondierender Leistungsanspruch des Kindes oder Jugendlichen gem. § 42 Abs. 1 SGB VIII sowie auf die Gewährung der Hilfen nach § 42 Abs. 2 S. 3 SGB VIII. Insoweit liegt eine Sozialleistung i.S.d. § 11 SGB I vor, und zwar zumindest eine Dienstleistung gem. § 11 S. 2 SGB I als persönliche und erzieherische Hilfe. Obwohl es sich bei einer Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII – jedenfalls in erster Linie – um einen belastenden Verwaltungsakt handelt, mit dem u.a. die vorläufige Ausübung der elterlichen Sorge und der Aufenthalt des Kindes oder Jugendlichen bestimmt werden, stellt sie sich im Wesentlichen als Begünstigung dar. Kehrseite der Handlungsfähigkeit nach § 36 Abs. 1 SGB I sind die neben den Rechten sich ergebenden Pflichten, insbesondere die Mitwirkungspflichten nach §§ 60 ff. SGB I. Die Aufforderung, sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen (z.B. um das Alter eines unbegleiteten, möglicherweise minderjährigen Flüchtlings zu ermitteln), kann nicht in Form eines Verwaltungsaktes ergehen, weil die in Rede stehende Verhaltenserwartung – nur – als Last des leistungsberechtigten Bürgers, nicht jedoch als eine erzwingbare Rechtspflicht ausgeprägt ist. Daher ist das Verlangen gesetzlich als „Realakt“ konzipiert. Er dient erst der Vorbereitung einer verbindlichen behördlichen Entscheidung über die Leistung. 
2.
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in Einrichtungen (§§ 43-49 SGB VIII)
Nds. OVG
: 
Die Erteilung einer Erlaubnis zur Kindertagespflege setzt neben den in § 43 Abs. 2 S.2 Nr. 1 SGB VIII ausdrücklich aufgezählten Eignungskriterien sowie kindgerechten Räumlichkeiten voraus, dass in der Pflegestelle keine für die Entwicklung der Kinder schädlichen Risiken oder Gefährdungen vorhanden sind, die zwar nicht unmittelbar in der Person der Pflegeperson liegen, aber dennoch letztlich der Sphäre der Pflegeperson zuzurechnen sind. 
VG Ansbach
:

Einer langjährig im Wesentlichen beanstandungsfrei tätigen Tagespflegeperson kann bei vorhandener Qualifikationsbereitschaft nur bei konkreten, ausreichend dokumentierten und schwerwiegenden Vorfällen die Geeignetheit hinsichtlich der erzieherischen Fähigkeiten oder der Sachkompetenz abgesprochen werden.

Saarländ. VG
:
Der gesetzliche Ausschluss der aufschiebenden Wirkung in § 45 Abs. 2 S. 7 SGB VIII gilt sowohl für die Widerrufsverfügung als auch – mit Blick darauf, dass diese keinen vollstreckungsfähigen Inhalt hat – für die erlassene Schließungsverfügung.

BayVGH 
:
Rechtsgrundlage für die Aufhebung der Erlaubnis zur Kindertagespflege ist § 48 SGB X. Eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse kann auch darin liegen, dass die subjektive Bereitschaft zur erforderlichen Kooperation mit den Eltern wegfällt. Ein Verschweigen persönlicher Verhältnisse, die für die Erziehung der Kinder von Bedeutung sind, führt zu Ungeeignetheit der Tagespflegeperson. Die aktive Mitgliedschaft einer Pflegeperson bei der Scientology gehört zu solchen persönlichen Verhältnissen. 
Nds. OVG
: 
Eine psychische Behinderung steht der Eignung zur Kindertagespflege i.d.R. entgegen. 
VG München
:
Die Erteilung einer Erlaubnis nach § 43 SGB VIII setzt voraus, dass die Tagespflegeperson ausreichend psychisch belastbar und zuverlässig ist, um bei der Bewältigung auch unerwarteter Situationen flexibel reagieren zu können. Diese Anforderungen erfüllt eine Person nicht, wenn ihre volle Erwerbsminderung festgestellt wurde. 
Saarländ. VG
:
Der gesetzliche Ausschluss der aufschiebenden Wirkung in § 45 Abs. 2 S. 7 SGB VIII bezieht sich auf jedweden Widerspruch und jedwede Anfechtungsklage, gleichgültig ob sie vom Adressaten der angefochtenen Maßnahme oder von durch die Maßnahme lediglich mittelbar Betroffenen erhoben werden. Das Erziehungsrecht vermittelt Eltern kein Recht auf Weiterführung eines Internats, in welchem Mängel festgestellt wurden, durch die das Wohl der Kinder gefährdet wird, und bei dem der Träger nicht bereit oder in der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden, zumal es sich bei § 45 Abs. 2 S. 5 SGB VIII um eine gebundene Entscheidung handelt.
BAG
:
Für eine unselbstständige betreute Wohnform i.S.v. § 48a SGB VIII ist charakteristisch, dass die konzeptionelle, organisatorische und wirtschaftliche Gesamtverantwortung bei der Leitung der Einrichtung liegt, mit der die Wohnform organisatorisch verbunden ist. Unter Verselbstständigung der Wohngruppe ist dementsprechend die Aufhebung der organisatorischen Verbindung und die Fortführung der Wohngruppe in eigener Trägerschaft zu verstehen.
OVG Saarland
:
Das Wohl von Kindern in einem Internat wird durch den illegalen Betrieb der Einrichtung gefährdet, wenn die betroffenen Kinder über Jahre hinweg vollständig dem Blickfeld der staatlichen Aufsichtsbehörden entzogen werden. Konkrete Gefährdungen können sich zudem aus der Nichteinhaltung von Bestimmungen über die Sicherheit von Räumlichkeiten und die ausreichende Anzahl, Zuordnung und Qualifizierung von Betreuungspersonen ergeben. Erfolgt im Anschluss an den Widerruf der Betriebserlaubnis nach § 45 Abs. 2 S. 5 SGB VIII eine Untersagung des weiteren Betriebs der Einrichtung, so ist diese nicht kraft Gesetzes, insbesondere nicht gem. § 45 Abs. 2 S. 7 SGB VIII sofort vollziehbar. 
Sächs. OVG
: 
§ 45 SGB VIII regelt weder eine ausschließliche Zuständigkeit des Landesjugendamtes noch kann davon ausgegangen werden, dass die Frage der baurechtlichen Überwachung Teil der jugendhilferechtlichen Betriebserlaubnis ist. § 45 Abs. 4 SGB VIII verpflichtet die Erlaubnisbehörde lediglich dazu, sich vor einer Bescheiderteilung mit anderen Behörden abzustimmen, sofern diese ebenfalls für die Aufsicht der Einrichtung zuständig sind. Wegen der unterschiedlichen Zielsetzung der jeweiligen Aufsichtsbestimmungen hat es der Gesetzgeber nicht für sachgerecht gehalten, eine Konzentration der Aufsicht bei einer Behörde zu bestimmen. 

OVG Saarland
:
Ein unter dem Schutz des Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG stehendes Elternrecht kann nur hinsichtlich der Nutzung einer nach Maßgabe des § 45 SGB VIII legal betriebenen Einrichtung bestehen, nicht aber hinsichtlich der Nutzung einer Einrichtung, die der private Träger der Einrichtung nach Maßgabe des § 45 SGB VIII nicht betreiben darf. Eltern sind dadurch, dass sie ihr Kind einer außerfamiliären Betreuung in einer Einrichtung nach § 45 SGB VIII überlassen, für den entsprechenden Zeitraum in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung mindestens eingeschränkt. Sie sind darauf angewiesen, dass in der betreuenden Einrichtung Voraussetzungen gegeben sind, die eine Gefährdung des Kindeswohls möglichst ausschließen. Zu den freien Entscheidungen der Eltern darüber, wie sie die Pflege und Erziehung ihrer Kinder gestalten und damit ihrer Elternverantwortung gerecht werden wollen, gehört grundsätzlich auch die Entscheidung darüber, ob sie ihre Kinder in einem Internat unterbringen wollen. Die Grenze dieses Elternrechts verläuft indes dort, wo der Staat als Inhaber des Wächteramtes nach Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG den Schutz des Kindes als Grundrechtsträger zu gewährleisten hat. Von zentraler Bedeutung für die Gewährleistung dieses Schutzes ist bei der Unterbringung des Kindes in einer Einrichtung nach § 45 SGB VIII der gesetzlich normierte Erlaubnisvorbehalt für den Betrieb der Einrichtung gem. § 45 Abs. 2 S. 5 SGB VIII und die gesetzliche Anordnung des Sofortvollzugs für die Entziehung der Erlaubnis gem. § 45 Abs. 2 S. 7 SGB VIII.
OVG Bremen
:
Der Begriff der Eignung der Tagespflegeperson i.S.v. § 43 SGB VIII ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der der vollen verwaltungsgerichtlichen Prüfung unterliegt. Zur Eignung einer Pflegeperson gehören charakterliche Eigenschaften, die diese Person befähigen, die in § 22 normierten Ziele der Tagespflege erfüllen zu können. Dazu zählen insbesondere eine ausreichende psychische Belastbarkeit und Zuverlässigkeit, um in der Bewältigung auch unerwarteter Situationen flexibel reagieren zu können, sowie ausreichendes Verantwortungsbewusstsein und hinreichende emotionale Stabilität. Ferner muss eine geeignete Tagespflegeperson ihr Handeln begründen und reflektieren können und fähig zum konstruktiven Umgang mit Konflikten und Kritik sein. Da Belastbarkeit Eignungsvoraussetzung ist, kann bei 76 Jahre alten Pflegepersonen diese Belastbarkeit nicht mehr vorausgesetzt werden. 
VG Ansbach
:
Die Regelung der Erlaubnispflichtigkeit der Kindertagespflege nach § 43 Abs. 2 SGBVIII ist verfassungsgemäß. Ob die in § 43 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 aufgezählten Einzelaspekte der Eignung gegeben sind, hängt maßgeblich davon ab, ob aufgrund deren das Wohl der der Tagespflegeperson anvertrauten Minderjährigen nicht mehr gewährleistet ist, wobei eine derartige Bewertung anhand konkret nachweisbarer Tatsachen zu begründen ist. Lehnt die Behörde die Erteilung einer Tagespflegeerlaubnis ab, muss sie ihre Entscheidung, die notwendigerweise ein erhebliches Maß an subjektiver Bewertung beinhaltet, durch konkret nachweisbare Tatsachen begründen. Tagespflegepersonen müssen nicht nur zur Kooperation bereit sein, sondern sich dadurch „auszeichnen“. Dazu gehört die Verpflichtung, das Jugendamt über wichtige Ereignisse, die für die Betreuung des Kindes bedeutsam sind, zu unterrichten, ebenso wie die Fähigkeit zum angemessenen und transparenten Austausch mit den Erziehungsberechtigten im Rahmen der Elternarbeit. Denn es ist nicht nur das Recht der Eltern, am Geschehen in der Tagespflegestelle angemessen beteiligt zu werden, sondern auch eine pädagogische Notwendigkeit. 
VG München
:
Geeignet i.S.v. § 43 Abs. 2 SGB VIII sind Personen, die sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen Tagspflegepersonen auszeichnen und über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen zudem über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben. Zu den erforderlichen charakterlichen Eigenschaften einer Pflegeperson gehört auch eine ausreichende psychische Belastbarkeit und Zuverlässigkeit, um in der Bewältigung auch unerwarteter Situationen flexibel reagieren zu können sowie ausreichendes Verantwortungsbewusstsein und hinreichende emotionale Stabilität. Diesen Anforderungen muss eine Tagesmutter namentlich auch im Hinblick auf den vom Kindeswohl umfassten Anspruch auf gewaltfreie Erziehung genügen. Ohrfeigen in das Gesicht von Kleinstkindern lassen die Eignung einer Tagespflegeperson begründet in Zweifel ziehen. Rechtsgrundlage der Aufhebung der Erlaubnis zur Kindertagespflege ist § 48 Abs. 1 S.1 SGB X. Dabei steht der Behörde kein Ermessen zu. Die Rechtsgrundlage für eine Untersagung ist Landesrecht zu entnehmen, z.B. Art. 40 BayAGSG; bei dieser Entscheidung besteht Ermessen. Dabei ist auf der einen Seite das Interesse der Pflegeperson, ihren Beruf weiterhin ohne Rufschädigung ausüben zu können, abzuwägen gegen die Gewährleistung der körperlichen Integrität der Tagespflegekinder und deren Schutz vor u.U. sogar traumatisierenden Erlebnissen. 
3.
Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren (§§ 50-52 SGB VIII)

VG Aachen
: 
Eine Stellungnahme des Jugendamts im familiengerichtlichen Verfahren richtet sich an das Gericht. Rechtsschutz erfolgt durch Rechtsbehelfe gegen die gerichtliche Entscheidung. 
OLG Frankfurt
:
Befangenheit eines Familienrichters i.S.v. §§ 6 Abs 1 FamFG, 42 Abs. 2 ZPO liegt vor, wenn der Richter das Jugendamt vor seiner Entscheidung nicht angehört und seine Entscheidung nicht begründet hat. In den Beschlussgründen muss zu erkennen sein, warum die Anhörung wegen Gefahr im Verzug entbehrlich gewesen sein soll und warum Bedenken des Jugendamts bezüglich der Erziehungsfähigkeit der Eltern keine Rolle spielen sollten. Dem Beschluss muss sich entnehmen lassen, dass die besondere Rolle des Jugendamtes, das zum Schutz des Kindeswohls verpflichtet ist, berücksichtigt wurde.
4.
Vormundschaftswesen (§§ 52a-58a SGB VIII)

OLG Hamm
:
Nach § 1791b BGB kann auch das Jugendamt zum Vormund bestellt werden, wenn eine als ehrenamtlicher Einzelvormund geeignete Person nicht vorhanden ist. Ob dies der Fall ist, hat das Amtsgericht von Amts wegen zu ermitteln. Dazu gehört auch die Anfrage an das Jugendamt, ob dieses nach § 53 Abs. 1 SGB VIII geeignete Personen vorschlagen kann. Ist dies nicht der Fall, hat das Amtsgericht eine Ermessensentscheidung dahingehend zu treffen, ob das Jugendamt oder u.U. auch ein Berufsvormund als Vormund zu bestellen ist. 
OLG Celle
:
Eine vorrangige Bestellung des Jugendamts als Pfleger sehen die gesetzlichen Vorschriften nicht vor. Vielmehr ist das Jugendamt auf Antrag oder von Amts wegen zu entlassen, wenn dies dem Wohl des Kindes dient und eine andere als Pfleger geeignete Person schon vorhanden ist; dies kann auch ein rechtsfähiger Verein sein, wenn eine als ehrenamtlicher Pfleger geeignete Einzelperson nicht zur Verfügung steht. Dabei ist auf fiskalische Interessen nicht abzustellen.

IV.
Beurkundung/Zwangsvollstreckung (§§ 59, 60 SGB VIII)

BSG
:
Ein Unterhaltstitel i.S.d. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 SGB II liegt auch vor, wenn sich der Unterhaltsschuldner mit einer Jugendamtsurkunde zur Zahlung von Kinderunterhalt verpflichtet. Den Gesetzmaterialien ist der gesetzgeberische Wille zu entnehmen, auch beim Jugendamt kostenfrei zu beschaffende Unterhaltstitel gleichwertig zu anderen Unterhaltstiteln zu berücksichtigen. Auf die Zwangsvollstreckung sind die Vorschriften, die für die Zwangsvollstreckung aus gerichtlichen Urkunden nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO gelten, grundsätzlich anwendbar (§ 60 S. 3 SGB VIII). Entsprechend diesen gesetzlichen Regelungen sind Jugendamtsurkunden – unabhängig von der Frage, ob ihnen eine von den Parteien getroffene Unterhaltsvereinbarung oder ein einseitig verpflichtendes Schuldversprechen des Unterhaltsschuldners zu Grunde liegt, Unterhaltstitel, die (ggf. nur bei Änderung der tatsächlichen Grundlagen des abzuändernden Titels) im Wege einer Abänderungsklage nach § 323 Abs. 4 ZPO verändert werden können.
V.
Schutz von Sozialdaten/Verwaltungsverfahren (§§ 61-68 SGB VIII/SGB X)

VG Ansbach
:
Die Akten des Jugendamts im familiengerichtlichen Verfahren werden nicht in einem Verwaltungsverfahren geführt. Ein Akteneinsichtsrecht ergibt sich deshalb nicht aus § 25 SGB X. Die Akteneinsicht ist deshalb nach Ermessen zu gewähren. Das Jugendamt kann die Akteneinsicht nicht mit dem pauschalen Hinweis, eine Aussonderung der Akten sei zu aufwändig, ablehnen. Schutzwürdigen Belangen Dritter kommt der Vorrang zu; dies können insbesondere vertrauensschutzwürdige Daten des Kindsvaters nach § 65 SGB VIII sein.
VG München
:
Zur Erfüllung der Aufgabe des Jugendamtes nach § 50 Abs. 2 SGB VIII ist ein Rückgriff auf Informationen aus den beim Jugendamt geführten Akten unverzichtbar. Ist die Antragstellerin mit bestimmten Inhalten aus der Stellungnahme des Jugendamts nicht einverstanden, muss sie diesen im Verfahren vor dem Amtsgericht entgegentreten. 

VG Neustadt
:
Die Bewilligung von Leistungen nach § 23 SGB VIII erfolgt in Form eines sog. Verwaltungsakts mit Dauerwirkung. Die Aufhebung dieses Bescheids geschieht nach § 48 SGB X. Auch die Eingliederungshilfe kann der Jugendhilfeträger nicht zeitabschnittsweise, sondern für eine gewisse Zeit in Zukunft und damit auf eine gewisse Dauer regeln.

VG München
:
Eine höherrangige gesetzliche Mitteilungsbefugnis i.S.v. § 203 StGB und § 65 SGB VIII kommt in erster Linie zur Ausübung des natürlichen Elternrechts bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder zu deren Wohl in Betracht und knüpft damit an das Personensorgerecht an. Will sich der Betroffene auf sein natürliches Elternrecht unabhängig (und insoweit eingeschränkt) vom Personensorgerecht stützen, ist eine Interessenabwägung notwendig. Bei dieser Interessenabwägung kann sich der Betroffene vornehmlich auf eigene Interessen aus dem Elternrecht berufen, aber nicht auf das Kindeswohl, welches zu verwirklichen primär Aufgabe des Personensorgeberechtigten ist. Demgegenüber steht die besondere vertrauensvolle Personalbeziehung zwischen Fachkräften des Jugendamtes und dem Leistungsberechtigten in dem hoch sensiblen und konfliktträchtigen Bereich der persönlichen und erzieherischen Hilfe, um ein Klima der Offenheit und Mitwirkungsbereitschaft für den Erfolg der Jugendhilfeleistung zu schaffen, die dem Wohl des Jugendlichen dient und damit letztlich auch dem Interesse der staatlichen Gemeinschaft. Dieses Interesse ist regelmäßig deutlich höher zu veranschlagen als das Informationsbedürfnis des leiblichen, nicht sorgeberechtigten Elternteils.
Thüring. OVG
: 
Die Datenerhebung durch einen verdeckten Ermittler kann sich nicht auf § 62 SGB VIII stützen. § 62 SGBVIII ist eine gegenüber § 67a SGBX speziellere und damit prinzipiell vorrangige Regelung. Der Begriff der Erforderlichkeit in § 62 Abs. 1 SGB VIII bezieht sich auf die konkrete Aufgabe und stellt das verfassungsrechtliche Erfordernis der strikten Zweckbindung und Einzelfallorientierung der Datenerhebung sicher. Demgemäß dürfen stets nur die Sozialdaten erhoben werden, deren Kenntnis für die jeweilige konkrete Entscheidung der Behörde unentbehrlich ist. Die Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Dies heißt, dass die Daten bei ihm selbst, mit seinem Willen und seiner Kenntnis bzw. Mitwirkung, d.h. mit ihm, nicht ohne oder gegen ihn, erhoben werden. Dies bedeutet, dass die Daten nicht grundsätzlich über ihn oder an ihm vorbei, etwa „hinter seinem Rücken“ oder sonst ohne sein Wissen erhoben werden dürfen. Die Erhebung der Daten beim Betroffenen trägt dem verfassungsrechtlichen Grundsatz Rechnung, dass der Betroffene entscheidet, ob und welche Sozialdaten der Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhält, und dient ferner dem Schutz des Betroffenen davor, dass nicht (mehr) zutreffende Daten ermittelt werden. Ermittlungsmaßnahmen durch Beobachtungen von Kontakten sowie diesbezügliche Befragungen dritter Personen ohne Willen oder Kenntnis des Betroffenen finden damit gewissermaßen „hinter dem Rücken“ des Betroffenen statt. Eine solche Fremderhebung von Sozialdaten ist nur ausnahmsweise, nämlich unter den tatbestandlichen Voraussetzungen des § 62 Abs. 3 SGB VIII zulässig. § 62 Abs. 3 Nr. 2, 1. Alt. SGB VIII erfasst Fälle der objektiven und subjektiven Unmöglichkeit, also diejenigen Fälle, in denen der Betroffene nicht erreichbar oder, selbst wenn er die Informationen erteilen wollte, dazu nicht in der Lage ist. Weigert sich der Betroffene, vollständige Angaben zu machen, sind die Vorschriften der §§ 60 ff. SGB I über die Verletzung der Mitwirkungspflichten einschlägig. Ob der Jugendhilfeträger stattdessen auch in einem solchen Fall die Daten ohne Mitwirkung des Betroffenen erheben darf, kann dahingestellt bleiben. Die 2. Tatbestandsalternative des § 62 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII scheidet hier ebenfalls aus, da sie voraussetzt, dass die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ohne die Information durch Dritte typischerweise nicht möglich ist. Maßgeblich ist die Art der Aufgabe, aus der allein sich die Erforderlichkeit der Datenerhebung ohne Mitwirkung des Betroffenen begründen muss. Diese Erforderlichkeit lässt sich nur bejahen, wenn der Betroffene, etwa im Hinblick auf die Art der Daten, selbst zur Erteilung von Informationen nicht in der Lage ist, insbesondere nicht über sie oder diesbezügliche Unterlagen verfügt und solche auch nicht selbst beibringen kann. 
VI.
Träger der Jugendhilfe (§§ 69-81 SGB VIII)

VG Braunschweig
:
Wenn Kindergartenplätze, für die eine Förderung begehrt wird, in der Jugendhilfeplanung enthalten sind, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf eine gleichartige Förderung. Liegt eine Jugendhilfeplanung dagegen nicht vor, hindert das die Förderung nach § 74 SGB VIII nicht. Eine Förderung hat dann nach Ermessen einzelfallbezogen zu erfolgen.
Nds. OVG
:
Ein Defizitausgleich nach § 74 SGB VIII kann nur gewährt werden, wenn die Einrichtung ihren konkreten Fehlbetrag dargelegt und nachgewiesen hat. 

Nds. OVG
: 
Gemeinnützige Träger der freien Jugendhilfe unterliegen ebenso wie privat-gewerbliche Anbieter jugendhilferechtlicher Leistungen dem Schutzbereich der Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG. Werden Trägern der freien Jugendhilfe Mitentscheidungsbefugnisse bei der Gewährung von Jugendhilfe eingeräumt, kann dies zu einer wettbewerbsrelevanten erheblichen Benachteiligung anderer Leistungsanbieter führen, die gegen Art. 12 Abs. 1 GG verstößt. Eine Ermächtigung zur Übertragung von Mitentscheidungsbefugnissen an Träger der freien Jugendhilfe ergibt sich weder aus § 36 SGB VIII noch aus den §§ 74, 77 SGB VIII.

VG Oldenburg
:
Der Anspruch eines freien Trägers auf Kindertagesstättenförderung kann nach Einführung des § 74a SGB VIII nicht mehr auf § 74 SGBVIII gestützt werden, da in Niedersachsen ein landesrechtliches System zur Förderung von Kindertagestätten durch Landesleistungen in Form von Zuschüssen für Personalausgaben sowie Investitionsförderungen besteht. Ein Anspruch auf Förderung kann sich nur aus Art. 3 Abs. 1 GG ergeben. Soweit kein Anspruch auf Förderung besteht, hat der Jugendhilfeträger über den Antrag auf Förderung nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Da im Rahmen der Ermessensausübung u.a. die Strukturentscheidung des Jugendhilferechts für ein plurales, bedarfsgerechtes Leistungsangebot sowie das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern zu beachten sind, sind bei der Abwägung im Wesentlichen dieselben Gesichtspunkte zu berücksichtigen wie bei der Anwendung des § 74 SGB GVIII.
Nds. OVG
: 
Haben die Beteiligten in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag ein Kündigungsrecht vereinbart, kann die Gemeinde von der Befugnis zur Kündigung dieses Vertrages auch dann nicht uneingeschränkt Gebrauch machen, wenn die Kündigung vertraglich nicht an das Vorliegen besonderer Voraussetzungen geknüpft ist. Vielmehr muss die Gemeinde über die Ausübung des vereinbarten Kündigungsrechts nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden. Außerdem ist sie an etwaige öffentlich-rechtliche Verbote und Beschränkungen gebunden. §§ 3 Abs. 1, 4 Abs.3, 5 und 74 SGB VIII schließen die Ausübung des in einem Kindertagesstättenvertrag vereinbarten Kündigungsrechts nicht aus. 
VII.
Zuständigkeit (§§ 85-88 SGB VIII; § 14 SGB IX)
Sächs. OVG
: 
Unter welchen Voraussetzungen bei einer Wiederaufnahme einer Leistung der Heimunterbringung von einem zuständigkeitsrelevanten Leistungsbeginn auszugehen ist, regelt § 86 Abs. 4 SGB VIII nicht. Eine systematische Auslegung ergibt jedoch, dass Hilfeleistungen nur dann als unterbrochen angesehen werden sollen, wenn sie während einer gewissen Zeit davor nicht erbracht wurden.

OVG NRW
: 

Der Zeitpunkt „vor Beginn der Leistung“ i.S.d. § 86 Abs. 7 SGB VIII ist der Zeitpunkt, in dem der Antrag auf diese Leistung gestellt wird. Da sich jemand nur an einem Ort „bis auf Weiteres“ im Sinne eines zukunftsoffenen Verbleibs aufhalten und dort den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehung haben kann, umfasst die damit verbundene Unsicherheit auch das Fortbestehen eines gewöhnlichen Aufenthaltes der Jugendlichen im örtlichen Zuständigkeitsbereich des bisherigen Jugendhilfeträgers. Für die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthaltes ist Grundvoraussetzung eine tatsächliche Aufenthaltsnahme.
BVerwG
:
Die Revision gegen das Urteil des VGH BW vom 26.2.2009 wird zugelassen, um den Anwendungsbereich des § 88 Abs. 2 SGB VIII zu klären. 

BayVGH
:
§ 86d SGB VIII will nachteilige Folgen für die leistungsberechtigten Kinder abwenden, die sich aus dem Zuständigkeitsstreit der beteiligten Jugendhilfeträger ergeben. Ist die Frage der örtlichen Zuständigkeit in diesem Verhältnis letztlich nicht zu klären, verbleibt es bei einem Kostenerstattungsanspruch. § 86d SGB VIII verleiht dem bisher leistenden Jugendhilfeträger mit weitaus überwiegender Wahrscheinlichkeit kein subjektiv öffentliches Recht gegenüber dem vermeintlich örtlich zuständigen Träger auf Übernahme bzw. Fortführung der Hilfeleistung.

VG Würzburg
:
Dass der zuerst angegangene Rehabilitationsträger die Begründung seiner Zuständigkeit nur durch eine fristgerechte Weiterleitung des Antrags verhindern kann, ergibt sich aus der systematischen Stellung des Absatzes 2, der auf der knapp bemessenen Frist für die Zuständigkeitsprüfung in Absatz 1 aufbaut, sowie dem Normzweck des § 14 SGB IX. Das Ziel des Gesetzes, innerhalb weniger Tage einen für die Leistungsgewährung zuständigen Rehabilitationsträger zu bestimmen, würde nicht erreicht, wenn die Weiterleitung des Antrags nach Ablauf der Frist die Zuständigkeit des zweiten Rehabilitationsträgers begründen könnte. 
Nds. OVG
: 
§ 86 Abs. 3 SGB VIII erfasst sowohl den Fall, dass die Elternteile im Inland verschiedene gewöhnliche Aufenthalte haben, als auch den Fall, dass ein Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland und der andere Elternteil diesen im Ausland hat. Der für die Anwendung der jugendhilferechtlichen Zuständigkeitsregelungen in § 86 Abs. 1-5 SGB VIII maßgebliche Zeitpunkt des „Beginns der Leistung“ ist nicht der Zeitpunkt des Beginns des Verwaltungsverfahrens bzw. der Stellung des Antrags auf Gewährung der Jugendhilfe, sondern der Zeitpunkt des Einsetzens der Hilfegewährung. Leistungen der Jugendhilfe sind auch dann rechtmäßig, wenn sie gegenüber Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII nachrangig sind.
VG Aachen
: 
Sind beide im Zuständigkeitsstreit stehende Sozialleistungsträger Rehabilitationsträger, steht zugleich fest, dass – soweit das SGB VIII keine eigenständigen Regelungen enthält – die Vorschriften des SGB IX auch bei der Eingliederungshilfe des Jugendhilferechts Anwendung finden (§§ 1, 7 SGB IX). Dies heißt für den Fall, in dem keine Einigung über die sachliche Zuständigkeit gefunden werden kann, gelten auch die in diesem Gesetzbuch niedergelegten Vorschriften über das Verfahren einschließlich des § 14 SGB IX. Der nach § 14 Abs. 2 SGB IX zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen nur ablehnen, wenn nicht nur das von ihm regelmäßig anzuwendende Rehabilitationsrecht, sondern alle für den Hilfefall in Betracht kommenden Rehabilitationsvorschriften keinen Anspruch vorsehen. Der Rehabilitationsträger, an den ein Antrag weitergeleitet wurde, hat den Bedarf selbst dann festzustellen, wenn er für die beantragte Leistung nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 SGB IX sein kann und das in Satz 5 vorgesehene Klärungsverfahren ohne Erfolg geblieben ist. Führt § 14 Abs. 2 SGB IX zu einer Leistungspflicht auch nach den für den eigentliche zuständigen Rehabilitationsträger geltenden Vorschriften, besteht für eine vorläufige Leistungspflicht des weiterleitenden, zuerst angegangenen Rehabilitationsträgers nach § 43 Abs.1 S. 2 SGB I kein Anwendungsbereich mehr.
VG Darmstadt
:
Für die Frage des Leistungsbeginns i.S.d. § 86 Abs. 2 S.2 SGB VIII kommt es nicht darauf an, ob die in Betracht kommende Leistung rechtmäßig gewährt wurde. Leistungsbeginn der der Moment, zu dem ein neuer einheitlicher Lebensvorgang der Hilfegewährung einsetzt.
VG Ansbach
:
Ein gewöhnlicher Aufenthalt i.S.d. §§ 86 ff. SGB VIII liegt auch dann vor, wenn ein längeres Verweilen von Anfang an nur unter dem Vorbehalt des Zustandekommens eines Arbeitsverhältnisses beabsichtigt war. Gerade dann handelt es sich um einen Aufenthalt „bis auf Weiteres“ i.S. eines zukunftsoffenen Verbleibs. 
SG Aachen
:
Ziel der Vorschrift des § 14 SGB IX ist es, die möglichst schnelle Leistungserbringung zu sichern. Sie enthält für Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen eine für die Reha-Träger abschließende Regelung, die den allgemeinen Regelungen zur vorläufigen Zuständigkeit oder Leistungserbringung im SGB I vorgeht und alle Fälle der Feststellung der Zuständigkeit für Leistungen zur Teilhabe erfasst. Dem Grundsatz nach darf ein Reha-Antrag nur höchstens einmal an einen anderen Träger weitergeleitet werden. Nach dem Wortlaut und Sinn der §§ 6 und 14 SGB IX kann unter „Reha-Träger“ nur der einzelne Sozialleistungsträger und nicht der gesamte Sozialleistungszweig gemeint sein. Insofern ist als Folge auch eine Weiterleitung nach Abs. 1 S. 2 zwischen Trägern desselben Sozialleistungszweigs möglich. Eine Weiterleitung liegt nicht vor, wenn ein Reha-Träger einen Antrag erkennbar für einen anderen Reha-Träger aufnimmt, z.B. auf dessen Antragsvordrucken. In einem solchen Fall ist der Reha-Träger, für den der Antrag aufgenommen wurde, erstangegangener Träger. Die bindende Weiterleitung des erstangegangenen Reha-Trägers an den nach seiner Auffassung zuständigen Träger bewirkt, dass der zweitangegangene Reha-Träger nunmehr unverzüglich in die Prüfung des Antrags einzusteigen und ihn zu bescheiden hat. Die erneute Weiterleitung durch den zweitangegangenen Reha-Träger an einen dritten Träger ist unzulässig. 
LSG NRW
:
§ 14 SGB IX schafft eine nach außen verbindliche neue Zuständigkeit im Falle unterbliebener rechtzeitiger Weiterleitung. Für den betroffenen behinderten Menschen ist der nach § 14 SGB IX verpflichtete Träger der einzig zuständige. Der Betroffene kann nicht noch den nach dem jeweils betroffenen Leistungsgesetz eigentlich zuständigen Leistungsträger in Anspruch nehmen (so aber wohl BSG v. 14.12.2006).
VG Stade
:

Gem. § 86 Abs. 6 S. 1 SGB VIII ist oder wird, wenn ein Kind 2 Jahre bei einer Pflegeperson lebt, derjenige Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Pflegeperson ist nur, wer der Sache nach Vollzeitpflege leistet und nicht etwa ein Kind oder einen Jugendlichen in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform betreut.

VG Würzburg
:

Ob sich der Anspruch materiell-rechtlich auf das Leistungsrecht des SGB VIII oder des SGB XII stützt, ist nicht erheblich, wenn die Zuständigkeit als erstangegangener gesetzlich nach § 14 Abs. 2 SGB IX begründet wurde. Liegen bereits alle Unterlagen, die eine Beurteilung der Zuständigkeit ermöglichen, beim erstangegangenen Rehabilitationsträger vor, wird seine Zuständigkeit nach § 14 Abs. 2 SGB IX begründet, wenn er diese Unterlagen nicht weiterleitet.
VG Hamburg
:
Steht im Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht konkret fest, welche Hilfe ab welchem Zeitpunkt einsetzen soll, weil sich der zukünftige Hilfeempfänger in Haft befindet, deren Ende noch nicht feststeht, und er für den Fall seiner Entlassung einen längeren Auslandsaufenthalt plant, ist von einem „Beginn der Leistung“ im Zeitpunkt der konkreten Leistungserbringung auszugehen. 

BayVGH
: 
Wird eine konkrete Leistung zur Teilhabe beantragt, beschränkt sich die Prüfungspflicht des Rehabilitationsträgers nach § 14 Abs. 1 S. 1 SGB IX auf diese Leistung.

VG Würzburg
:
Die Anmeldung bei Einwohnermeldeamt ist lediglich ein Indiz für einen gewöhnlichen Aufenthalt i.S.d. SGB I. Im Zusammenhang mit sonstigen Umständen lässt die Anmeldung aber den Schluss auf die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts zu, wobei diese Umstände in sämtlichen Lebensbereichen (Wohnort, Arbeitsstätte, Familie) zu ermitteln sind. Der gewöhnliche Aufenthalt ist nur dann nicht feststellbar, wenn alle nach § 21 SGB X in Betracht kommenden Beweismittel erfolglos genutzt wurden. 
VG Ansbach
:
Seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat § 30 Abs. 3 S. 2 SGB I zufolge jemand dort, wo er sich u.U. aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Maßgebend ist nicht (allein) der innere Wille des Betroffenen, es ist vielmehr auf der Grundlage der tatsächlichen Verhältnisse eine Prognose zu treffen. Es genügt, dass der Betroffene sich an einem Ort „bis auf Weiteres“ i.S. eines zukunftsoffenen Verbleibens aufhält und dort den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen hat. Ob bei der Verbüßung einer Freiheitsstrafe der Haftort den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts darstellt, ist eine Einzelfrage, bei der nicht alleine auf die Dauer der Inhaftierung abgestellt werden kann, sondern auch die sonstigen Lebensumstände Berücksichtigung finden müssen. Eine bestimmte Aufenthaltsdauer, deren Erfüllung die (unwiderlegliche) Vermutung gewöhnlichen Aufenthalts begründete, sieht das Verwaltungsverfahrensrecht nicht vor. Insbesondere ergibt sie sich nicht aus einer entsprechenden Anwendung des § 9 Abgabenordnung. Dessen Satz 1 entspricht § 30 Abs. 3 S. 2 SGB I. Nach § 9 S. 2 AO ist der gewöhnliche Aufenthalt im Geltungsbereich der Abgabenordnung stets und von Beginn an ein zeitlich zusammenhängender Aufenthalt von mehr als 6 Monaten Dauer, wobei kurzfristige Unterbrechungen unberücksichtigt bleiben und für bestimmte Aufenthaltszwecke eine Ausnahme von dieser Regelung vorgesehen ist. Die Vorschrift des § 9 S. 2 AO enthält aber keinen verallgemeinerungsfähigen Rechtsgedanken. Eine Dauer der Strafhaft von mehr als 2 Jahren spricht nicht gegen die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts. Kommt hinzu, dass die Inhaftierte ihren ursprünglichen Lebensmittelpunkt völlig aufgegeben hat (Kind bei Pflegefamilie, Trennung von Lebensgefährten und vollständige Aufgabe der bisherigen Wohnung), ist von einem Lebensmittelpunkt in der Strafhaft mit zukunftsoffenem Verbleib auszugehen.
VG Arnsberg
:
Für die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts ist entscheidend, ob die Absicht besteht, einen bestimmten Ort bis auf Weiteres zum Mittelpunkt der Lebensbeziehungen zu machen und ob diese Absicht auch verwirklicht wird. Bei einem Minderjährigen kommt der Festlegung des Aufenthaltsorts durch den zur Bestimmung des Aufenthaltsorts Berechtigten maßgebliche Bedeutung zu hinter der der Wille des Minderjährigen, sich tatsächlich an einem anderen Ort aufzuhalten, zurücktritt. Der Versuch des Minderjährigen, etwa durch Entweichen aus dem Elternhaus sich der Bestimmung seines Aufenthalts durch den Personensorgeberechtigten zu entziehen, führt daher erst dann zur Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts des Minderjährigen an seinen tatsächlichen Aufenthaltsort, wenn der Personensorgeberechtigte sein Bemühen aufgibt, seine Aufenthaltsbestimmung durchzusetzen, und es dem Minderjährigen gelingt, für einen erheblichen Zeitraum den eigenen Willen zu verwirklichen.

OVG Schleswig-H.
:
Eine „Leistung“ i.S.d. Bestimmung zur örtlichen Zuständigkeit beginnt dann, wenn eine in § 2 Abs. 2 SGB VIII als „Leistung der Jugendhilfe“ definierte und damit von anderen Hilfen abgegrenzte Hilfemaßnahme eingeleitet wird. Die Schwangerschaftskonfliktberatung ist keine Leistung in diesem Sinn. Wenn jemand aus dem Ausland in den Geltungsbereich des SGB VIII einreist und sich auf unmittelbarem Weg in eine Einrichtung begibt, bleibt als – letzter – tatsächlicher Aufenthalt nur der Ort der Einrichtung selbst. Da der tatsächliche Aufenthalt lediglich die physische Anwesenheit einer Person erfordert und der Begriff auch die Durchreise erfasst, wechselt die – potentielle ‑ örtliche Zuständigkeit für eine nach Beendigung der Reise zu erbringende Leistung. Letztlich zuständig ist dann der örtliche Träger der Jugendhilfe, in dessen Bereich der Empfänger sich bi Beginn der Hilfe tatsächlich aufhält. Das kann in Fällen der Selbstbeschaffung der örtliche Träger sein, in dessen Bereich die Aufnahme in eine Einrichtung erfolgt. Der Schutz der Einrichtungsorte wird für solche Fälle durch die Regelungen des § 89d SGB VIII bewirkt.
BVerwG
:
Die Zuständigkeitsregelung des § 86 Abs. 5 ist auch in den Fällen anwendbar, in denen die Eltern bereits vor bzw. bei Leistungsbeginn verschiedene Aufenthalte haben und solche während des Leistungsbezugs beibehalten. Die Zuständigkeitsregelung des § 86 Abs. 3 SGB VIII erfasst nur die Fälle, in denen die Eltern vor bzw. bei Leistungsbeginn verschiedene gewöhnliche Aufenthalte haben und keinem Elternteil die Personensorge zusteht. Eine Überprüfung der örtlichen Zuständigkeit und ggf.ein Wechsel der diesbezüglichen Rechtgrundlage ist im Rahmen des § 86 Abs. 5 SGB VIII auch bei einer alleinigen Änderung des Personensorgerechts ohne zeitgleiche Änderung des (zuständigkeitsrelevanten) Aufenthalts veranlasst. 
VIII.
Kostenerstattung (§§ 89-89h SGB VIII; §§ 102ff. SGB X; §14 SGB IX)
VG Augsburg
:
Treten die beiden Erstattungstatbestände des § 89b Abs. 1 SGB VIII und des § 89d Abs. 1 SGB VIII zueinander in Konkurrenz, bestimmt § 89d Abs. 5 SGB VIII, dass sich der Kostenerstattungsanspruch nach § 89d Abs. 1 SGB VIII und nicht nach § 89b Abs. 1 SGB VIII richtet.

VG Bayreuth
: 
Der Erstattungsanspruch aus § 89h Abs. 1 SGB VIII knüpft ausdrücklich an eine örtliche Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII an. Er meint nur die Kosten, die ein Jugendhilfeträger gerade wegen seiner Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 aufgewendet hat. § 89a Abs. 1 S. 2 SGB VIII lässt den Anspruch auf Kostenerstattung mit der örtlichen Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 zum neu zuständigen Jugendhilfeträger wandern.

BVerwG
: 
Die rechtskräftige Vaterschaftsanfechtung wirkt auch im Hinblick auf die jugendhilferechtliche Zuständigkeit auf den Zeitpunkt der Geburt des Kindes zurück (ex-tunc-Wirkung). Auf einen sog. Durchgriffsanspruch nach § 89a Abs. 2 SGB VIII kann sich ein Träger der Jugendhilfe nicht berufen, der nicht selbst Pflegestellenort ist. 

VG München
:
Die Auslegung des Begriffs der „sonstigen Wohnform“ in § 89e SGB VIII ist anhand des Gesetzeszwecks – gerichtet auf einen möglichst lückenlosen Schutz der Einrichtungsorte – vorzunehmen. An die Ausgestaltung der Wohnform sind keine besonderen Anforderungen zu stellen. Denkbar ist jede Wohnform, die der Erziehung, Pflege, Betreuung, Behandlung oder dem Strafvollzug dient. Die Wohnform muss institutionalisierter Rahmen für die genannten Aufenthaltszwecke sein. 

VG Würzburg
:
Pflichtwidrigkeit i.S.d. § 89c Abs. 2 SGB VIII liegt vor, wenn die Gewährung einer Hilfe abgelehnt, ihre Erbringung verzögert wird oder unzureichend erfolgt. Hierbei genügt eine objektive Pflichtwidrigkeit; auf ein Verschulden des öffentlichen Trägers kommt es nicht an.
BayVGH
:
Eine Auslegung des § 111 S. 1 SGB X dahin, dass als Entscheidung des erstattungspflichtigen Leistungsträgers über seine Leistungspflicht auf die Ablehnung der Erstattungspflicht gegenüber dem Erstattungsberechtigten anzusehen ist, verbietet sich. Eine Kostenerstattungspflicht nach § 89c Abs. 1 S. 1 SGB VIII besteht nur gegenüber dem erstangegangenen Träger, nicht aber nach einem weiteren Wechsel der örtlichen Zuständigkeit. Bei der Kostenerstattung nach § 89e SGB VIII findet ein Durchgriff nicht statt. 
BVerwG
:
In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist bereits geklärt, dass der Erstattungsanspruch nach § 89a SGB VIII einen Wechsel des örtlich zuständigen Trägers infolge der zweijährigen Familienpflege gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII voraussetzt. Die Revision wird daher nicht zugelassen.
VG Darmstadt
:
Im Rahmen des Erstattungsbegehrens nach § 89a SGB VIII sind nur rechtmäßig erbrachte Leistungen berücksichtigungsfähig. Rechtmäßigkeit setzt grundsätzlich einen Antrag und den Erlass eines Leistungsbescheides an den Berechtigten voraus; bloße tatsächliche Leistungen ohne vorangegangenen Leistungsbescheid begründen grundsätzlich keine Erstattungspflicht.

VG Augsburg
: 
Die Pflicht zur Kostenerstattung nach § 89a SGB VIII erstreckt sich auch auf die Hilfe, die nach Eintritt der Volljährigkeit gewährt wurde. Die Kostenerstattungsregelung des § 89a Abs. 1 S. 2 SGB VIII erfasst den Anwendungsbereich des § 86a Abs. 4 SGB VIII mit seinem Bezug auf § 86 Abs. 6 SGB VIII. „Leistung“ i.S.d. § 89a Abs.1 S. 2 SGB VIII ist nicht nur die sich an eine vor Volljährigkeit gewährte Hilfe zur Erziehung in Form der Vollzeitpflege anschließende Hilfe für junge Volljährige ebenfalls in Form der Vollzeitpflege gem. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII. Vielmehr bezieht sich der Begriff „Leistung“ übergreifend auf die Art der Hilfe als Hilfe nach § 41 SGB VIII – unabhängig von der Hilfeform.
VG München
:
Der Kostenerstattungsanspruch nach § 104 SGB X setzt nicht voraus, dass ein Antrag beim Jugendamt gestellt wurde. Es ist auf § 16 SGB I hinzuweisen, der auch im Jugendhilferecht gilt. Der Kostenerstattungsanspruch kann im Rahmen einer Feststellungsklage verfolgt werden. Die Feststellungsklage ist nicht subsidiär gegenüber einer eventuellen Leistungsklage, da zwischen Hoheitsträgern davon auszugehen ist, dass ein Feststellungsausspruch auch befolgt wird und damit Rechtsschutz in gleicher Effektivität erreicht wird. 
BVerwG
:
Für jugendhilferechtliche Kostenerstattungsansprüche ist die Leistung i.S.v. § 111 S. 1 SGB X nach dem zuständigkeitsrechtlichen Leistungsbegriff des Kinder- und Jugendhilferechts zu bestimmen. Zur Wahrung der Ausschlussfrist des § 111 S. 1 SGB X für einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für Maßnahmen und Hilfen, die jugendhilferechtlich als eine Leistung zu werten sind, genügt jede – innerhalb dieser Frist erfolgende – Geltendmachung des Anspruchs nach Beginn der (Gesamt‑)Leistung (insoweit Änderung der Rechtsprechung im Urteil vom 10.4.2003). 
VG Würzburg
:
Für die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthaltes genügt es, dass der Betreffende sich an dem Ort „bis auf Weiteres“ i.S. eines zukunftsoffenen Verbleibs aufhält und dort den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen hat; ein dauerhafter oder längerer Aufenthalt ist hierzu nicht zwingend erforderlich. Dies setzt jedoch neben einem tatsächlichen Aufenthalt ein Verhalten des Betreffenden voraus, das aus der Sicht eines verständigen Beobachters darauf schließen lässt, dass dort der Lebensmittelpunkt begründet worden ist. Auch wenn der Betreffende sich 5 Wochen lang bei einer Freundin aufgehalten hat, muss an diesem Ort nicht notwendig in subjektiver und in objektiver Hinsicht der Schwerpunkt der Lebensverhältnisse dort gebildet worden sein. 
BVerwG
:
Ein gewöhnlicher Aufenthalt „vor der Aufnahme“ i.S.v. § 89e Abs. 1 S. 1 SGB VIII liegt nur vor, wenn dieser gewöhnliche Aufenthalt bis zur Aufnahme in eine Einrichtung noch bestanden hat und nicht bereits aufgegeben worden ist. § 89e Abs. 1 S. 1 SGB VIII schließt es nicht aus, auf den gewöhnlichen Aufenthalt vor der Aufnahme in eine vorangehende (erste) Einrichtung abzustellen, lässt also unter bestimmten Voraussetzungen sog. Einrichtungsketten zu. Soweit die maßgebliche Person in einer Justizvollzugsanstalt zum Zwecke der Untersuchungshaft untergebracht war, ist die (funktional) keine dem Strafvollzug dienende Einrichtung i.S.v. § 89e Abs. 1 S. 1 SGB VIII.

VG Köln
:
Der Schutz der Einrichtungsorte gem. § 89e Abs. 1 S. 1 SGB VIII greift dann, wenn der für die Zuständigkeitsbestimmung maßgebliche Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einer Einrichtung, einer anderen Familie oder sonstigen Wohnform begründet hat, die der Erziehung, Pflege, Betreuung, Behandlung oder dem Strafvollzug dient. Der Sinn und Zweck des § 89e SGB VIII, die Einrichtungsorte vor überproportionalen finanziellen Belastungen zu schützen, greift nicht so weit, dass auch beliebige von Hilfebedürftigen oder Dritten angemietete Privatwohnungen erfasst werden, in denen den Hilfeempfängern ambulante Maßnahmen zuteil werden. Vielmehr muss die Wohnform der Erziehung und Pflege, Betreuung, Behandlung oder dem Strafvollzug dienen, also mit der jeweiligen Maßnahme in einem entsprechenden Funktionszusammenhang stehen. Dabei ist mit Blick auf den institutionellen Charakter aller in § 89e SGB VIII genannten Einrichtungen und die in der normativen Gleichstellung dieser Einrichtungen zum Ausdruck kommende Strukturgleichheit entscheidend, dass sich das Wohnen in einer bestimmten Form vollziehen muss, die ihre an den genannten Aufenthaltszwecken ausgerichtete konkrete Ausgestaltung in Rahmen eines in sich schlüssigen Konzept differenzierte Hilfsangebote erfährt, dessen Umsetzung im jeweiligen Bedarfsfall durch gesicherte und verstetigte Versorgungsinfrastrukturen vorzugslos gewährleistet ist. Durch § 89e Abs. 1 SGB VIII geschützt ist dementsprechend eine „sonstige Wohnform“ nur dann, wenn die konzeptionell vorgesehenen Wohnmöglichkeiten im öffentlichen Interesse zur Befriedigung konkreter Bedarfe stets vorgehalten werden und  in Anspruch genommen werden können. 
VG Aachen
:
§ 14 SGB IX trifft für Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen eine für die Rehabilitationsträger abschließende Regelung, die grundsätzlich den allgemeinen Regelungen zur vorläufigen Zuständigkeit oder Leistungserbringung im SGB I – also namentlich § 43 SGB I – und in den Leistungsgesetzen der Rehabilitationsträger vorgeht. Der nach § 14 Abs. 2 SGB IX zuständige Rehabilitationsträger kann Rehabilitationsleistungen nur ablehnen, wenn nicht nur das von ihm regelmäßig anzuwendende Rehabilitationsrecht, sondern alle für den Hilfefall in Betracht kommenden Rehabilitationsvorschriften keinen Anspruch vorsehen. Denn auch wenn nach dem Wortlaut des § 14 Abs. 2 S. 1-3 SGB IX nicht zweifelsfrei ist, ob der nach dieser Vorschrift zuständige Rehabilitationsträger den Rehabilitationsbedarf nur nach dem für ihn geltenden Leistungsrecht oder nach allen für den Hilfefall in Betracht kommenden Regelungen des Rehabilitationsrechts feststellen und ggf. die notwendigen Leistungen zu erbringen hat, kann eine am Normzweck orientierte Auslegung des § 14 Abs. 2 SGB IX nur so verstanden werden, dass dieser Zuständigkeit eine am gesamten Rehabilitationsrecht orientierte Leistungspflicht entspricht. Auch § 14 Abs. 2 S. 5 SGB IX zeigt, dass ein Rehabilitationsträger, an den ein Antrag weitergeleitet wurde, den Bedarf selbst dann festzustellen hat, wenn er für die beantragte Leistung nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 SGB IX sein kann und das in S. 5 vorgesehene Klärungsverfahren ohne Erfolg geblieben ist.
IX.
Kostenbeteiligung

1.
Pauschalierte Kostenbeteiligung (§ 90 SGB VIII)

VG Osnabrück
: 
Zu den Kosten der Tagespflege im Vergleich mit Kosten für Kindergartenbesuch. Zur Rechtsform der Regelung von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege durch örtlichen Kinder- und Jugendhilfeträger. Berücksichtigung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Sorgeberechtigten und Geschwisterrabatt bei Festsetzung der Elternbeiträge.
VG Würzburg
:
Ein Anspruch auf Übernahme der Kosten in der Nachmittagsbetreuung einer Schule besteht nur, wenn es sich um eine Einrichtung i.S.d. § 22 SGB VIII handelt, nicht aber um eine schulische Einrichtung. Eine Tageseinrichtung in diesem Sinne liegt dann nicht vor, wenn den Schülern einer Schule – eingebunden in ihre Schulorganisation – nach der Beendigung des Unterrichts lediglich die Möglichkeit beaufsichtigter Hausaufgabenanfertigung, der Vertiefung des im Unterricht Gelernten, der Behebung von Wissensdefiziten oder des bloßen Aufenthalts geboten wird. 

VG Köln
:
§ 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII wirkt unmittelbar als Ermächtigung. Einer zusätzlichen landesrechtlichen Ermächtigung für die Erhebung von Kostenbeiträgen bedarf es nicht. Die wesentlichen Vorgaben für den Satzungsgeber ergeben sich aus § 90 Abs. 1 S. 2 SGB VIII. Danach ist eine soziale Staffelung vorzusehen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern sowie die Betreuungszeit sind zu berücksichtigen. Innerhalb dieser Vorgaben ist die Gestaltungsfreiheit des Satzungsgebers weit. 
VG Ansbach
:
Der Rechtsanspruch nach § 90 Abs. 3 SGB VIII erfordert zwar einen Antrag, aber der Antrag ist keine materiell-rechtliche Voraussetzung, sondern stellt lediglich ein formelles Erfordernis dar. Die allgemeinen Erwägungen des BVerwG zum Antragserfordernis bei Leistungen der Jugendhilfe „passen“ für den Anspruch nach § 90 Abs. 3 SGB VIII nicht. Das Erfordernis einer vorherigen Antragstellung als materiell-rechtliche Voraussetzung kann auch nicht aus § 28 S. 2 SGB X hergeleitet werden. Dem Jugendhilfeträger kann nach der Soll-Vorschrift des § 90 Abs. 3 SGB VIII kein Ermessen zukommen.
VG Göttingen
:
Regelt der örtliche Träger der Jugendhilfe das Ob und Wie der Festsetzung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege, bedarf es hierfür eines materiellen Gesetzes (Satzung) der kommunalen Gebietskörperschaft. Sollen die Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege anhand des Einkommens gestaffelt werden, setzt dies die Definition des insoweit zu berücksichtigenden Einkommens in dem entsprechenden Regelungswerk voraus.

VG Neustadt
:
§ 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII ist die Ermächtigungsgrundlage für die Festsetzung von Entgelten für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Eine zusätzliche landesrechtliche Regelung ist nicht erforderlich. Die Regelungszuständigkeit wird an die örtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe in ihrer Funktion als kommunale Gesetzgeber weitergegeben. Die Regelung kann nicht durch Verwaltungsvorschriften erfolgen. Die vom örtlichen Träger zu treffenden Regelungen haben unmittelbare Außenwirkungen gegenüber Dritten und sind somit als materielle Gesetze durch den kommunalen Gesetzgeber zu verabschieden und öffentlich bekanntzumachen.

2.
Kostenbeiträge (§§ 91-94 SGB VIII)

VG Neustadt
:
Die Heranziehung zu einem Kostenbeitrag nach §§ 91 ff. SGB VIII stellt eine Anforderung von öffentlichen Abgaben i.S.v. § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VwGO dar. Der Rechtsbehelf dagegen hat keine aufschiebende Wirkung.

VG Gera
:
Bei der Heimerziehung ist der Kostenbeitrag des – sonst einkommenslosen – Kindergeldberechtigten nach § 94 Abs. 3 SGB VIII mindestens in Höhe des sich nach § 6 BKGG, § 66 EStG ergebenden Kindergeldes festzusetzen. Macht der Träger der Jugendhilfe gegenüber der Familienkasse seinen Erstattungsanspruch nach § 94 Abs. 3 SGB VIII, § 74 Abs. 2 EStG geltend, erhält er nur den sich nach § 76 EStG ergebenden Betrag. Ist dieser geringer als das Kindergeld, kann die Differenz vom Jugendhilfeträger wegen § 7 KostenbeitragsV vom Kindergeldberechtigten nicht verlangt werden. Wegen der Bedeutung der Sache wird die Sprungrevision zugelassen. 
Nds. OVG
:
Mietkosten gehören nicht zu den nach § 93 Abs. 3 SGB VIII abzugsfähigen Belastungen. Schuldverpflichtungen, die zur Finanzierung selbstgenutzten Wohnungseigentums eingegangen worden sind, stellen nur insoweit Belastungen i.S.d. § 93 Abs. 3 SGB VIII dar, als sie über den Betrag hinausgehen, der für den durch die Nutzung des Eigentums erzielten Wohnwert anzusetzen ist.
VG Braunschweig
:
Auch bei Selbstständigen ist der Abzug nach § 93 Abs. 3 SGB VIII vorzunehmen.
Sächs. OVG
:
Der Senat hält an seiner ständigen Rechtsauffassung zur Berechnung des Kostenbeitrages i.S.v. § 91 Abs. 1 Nr. 5b SGB VIII im Umfang des § 94 Abs. 1, § 93 SGB VIII und der (Nicht-)Berücksichtigung von Kindergeld als Elterneinkommen fest. 
BayVGH
:
Es kann offen bleiben, ob die Rechtmäßigkeit der Leistungsgewährung Voraussetzung für die Erhebung eines Kostenbeitrages ist. Ebenso kann offen bleiben, ob Hilfe zur Erziehung einen Antrag der Personensorgeberechtigten voraussetzt oder ob eine sonstige eindeutige Willensbekundung ausreicht.
Saarländ. VG
: 

Die Berechnung des öffentlich-rechtlichen Kostenbeitrages erfolgt nach den §§ 92-94 SGB VIII i.V.m. der Kostenbeitragsverordnung. Zur Berücksichtigung von tatsächlichen Belastungen über die in § 93 Abs. 3 S. 3 SGBVIII vorgesehene Pauschale hinaus. Die Finanzierung eines dritten Fahrzeuges ist nicht unumgänglich notwendig, so dass die damit verbundenen Kosten bei der Ermittlung des Kostenbeitrags nicht abzugsfähig sind.

BayVGH
: 
In § 93 Abs. 1 S. 1 SGB VIII ist von einem selbstständigen Einkommensbegriff auszugehen, der dem Einkommensbegriff der §§ 82 ff. SGB XII weitgehend entspricht. Die im Zusammenhang mit fremd genutzten Wohnungen eingegangenen Verbindlichkeiten sind nach § 93 Abs.3 S. 2 Nr. 3, S. 4 SGB VIII nicht in Ansatz zu bringen. 

VG Ansbach
:

Bei der Berechnung eines Kostenbeitrages nach §§ 91 Abs. 1 Nr. 2, 92 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII ist auch der Sockelbetrag des Elterngeldes als Einkommen zu berücksichtigen. Die Jugendhilfemaßnahme nach § 19 SGB VIII ist keine Sozialleistung, deren „Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist“ i.S.d. §10 Abs. 1 BErzGG. Elterngeld gem. § 2 BErzGG dient nicht dem Zweck wie Jugendhilfemaßnahmen nach § 19 SGB VIII. Elterngeld wird nicht zu einem „ausdrücklich genannten Zweckschluss“ erbracht.

VG Stuttgart
: 
Die Heranziehung zu einem Kostenbeitrag nach §§ 91 ff SGB VIII stellt eine Anforderung von öffentlichen Abgaben i.S.d. § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VwGO dar. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Kostenbeitragsbescheid haben daher keine aufschiebende Wirkung.
VG Augsburg
: 
Der Begriff der „Angemessenheit“ in § 93 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII ist unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der Vorschrift auszulegen. Dieser besteht darin, bei den Risiken Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit auch die auf einem freien Willensentschluss beruhende Vorsorgeaufwendung zu berücksichtigen. In jedem Fall gehören hierzu die Beiträge, die von der freiwillig in der Sozialversicherung versicherten Person zu zahlen sind. Abzusetzen sind bei den Pflichtversicherten jedoch auch Beiträge, die für eine ergänzende private Altersvorsorge aufgebracht werden, wenn und soweit die Vorsorge steuerlich gefördert wird und nicht vergleichbar mit einer Geldanlage allein der Kapitalbildung dient.
VG Würzburg
:
Eine besondere Härte i.S.v. § 92 Abs. 5 S. 1 SGB VIII liegt nur dann vor, wenn die Heranziehung zum Kostenbeitrag zu einem Ergebnis führen würde, das den Leitvorstellungen der §§ 91-93 SGB VIII nicht entspricht. Dies ist dann zu bejahen, wenn besondere Umstände des Einzelfalls dazu führen, dass die Belastung mit einem Kostenbeitrag unzumutbar ist. Die nach Einkommensgruppen gestaffelten Pauschalbeträge berücksichtigen nur typische Belastungen, so dass Raum bleibt für die Berücksichtigung atypischer Belastungen, wie etwa finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit einer chronischen Erkrankung oder der Versorgung einer nicht unterhaltsberechtigten nahestehenden Person.
VG Freiburg
:

Die Unterrichtungspflicht nach § 92 Abs. 3 SGB VIII ist eine materiell-rechtliche Voraussetzung für die Erhebung des Kostenbeitrags. Für die Zeit vor Zugang der Mitteilung kann ein Kostenbeitrag nicht erhoben werden. Schuldverpflichtungen für ein Eigenheim können nach § 93 Abs. 3 S. 2 Nr. 3 und S. 4 SGB VIII grundsätzlich vom Einkommen abgezogen werden. Doch muss ein solcher Abzugsbetrag zumeist zum Ausgleich dafür, dass auch ein Mieter seine Mietwohnungskosten im Rahmen der Einkommensbereinigung nach § 93 Abs. 3 SGB VIII nicht als abzugsfähige Belastung geltend machen kann, seinerseits wieder um einen angemessenen Wohnwert des Eigenheims gekürzt werden. Für die Benutzung eines PKW für notwendige Fahrten zur Arbeitsstätte ist eine Pauschale von 0,30 € pro zu fahrendem Kilometer abzusetzen.
OVG Saarland
: 
Kosten der Wasserbelieferung und Abwasserbeseitigung, für Grundbesitzerabgaben und Heizkosten zählen zu den Unterkunftskosten. Diese Kosten sind in die Beiträge der Kostenbeitragstabelle bereits eingearbeitet und können deshalb im Rahmen der Abzugskosten nach § 93 Abs. 2 und 3 SGB VIII keine Berücksichtigung finden. Schuldverpflichtungen für den Erwerb eines selbst bewohnten Eigenheims können zwar grundsätzlich nach § 93 Abs. 2 und 3 SGB VIII keine Berücksichtigung finden. Schuldverpflichtungen für den Erwerb eines selbst bewohnten Eigenheims können zwar grundsätzlich nach § 93 Abs. 2 und 3 SGB VIII Berücksichtigung finden. Dies gilt jedoch nur, wenn und soweit zugleich eine Anrechnung des entsprechenden Wohnwerts erfolgt. Ob und wie die alleinige Nutzung eines selbst bewohnten Eigenheims tatsächlich konkret ausgeübt wird, spielt keine Rolle bei der gebotenen Berücksichtigung des Wohnwerts der Immobilie. 
VG Neustadt
:
Die Mitteilung nach § 92 Abs. 3 S. 1 SGB VIII verlangt, dass der Pflichtige über die Folgen für seine Unterhaltspflicht gegenüber dem jungen Menschen aufgeklärt worden ist. Die Folgen für die Unterhaltspflicht ergeben sich § 10 Abs. 2 S. 2 SGB VIII. Dem Unterhaltspflichtigen ist mitzuteilen, in welchem Umfang der unterhaltsrechtliche Bedarf des Unterhaltsberechtigten durch die Jugendhilfeleistungen gedeckt und damit seine Unterhaltspflicht reduziert ist und er stattdessen zu einem Kostenbeitrag herangezogen werden kann. Das sog. Geschwisterkindergeld gehört bei der Berechnung des jugendhilferechtlichen Kostenbeitrags zum Einkommen.

Nds. OVG
: 
Die §§ 91ff. SGB VIII i.V.m. der Kostenbeitragsverordnung enthalten eigenständige öffentlich-rechtliche Bestimmungen über die Erhebung und Bemessung der Kostenbeiträge, die von dem zivilrechtlichen Unterhaltsrecht weitgehend losgelöst sind. Daher kann der Kostenbeitrag im Einzelfall durchaus höher sein als der dem Kind zivilrechtlich geschuldete Unterhalt, was verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. § 4 Abs. 1 KostenbeitragsV enthält eine dynamische Verweisung auf § 1609 BGB.
VG Würzburg
: 
Das Elterngeld ist in voller Höhe dem Einkommen nach § 93 Abs. 1 S. 1 SGB VIII hinzuzurechnen. Der anrechnungsfreie Betrag nach § 10 Abs. 1 BEGG ist nur bei Sozialleistungen zu gewähren, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist. Wird Hilfe in Form der Unterbringung nach § 19 SGB VIII geleistet, ist dies nicht eine Auszahlung bestimmter Beträge, sondern eine pädagogische Leistung.

BFH
:

Der Anspruch des Jugendhilfeträgers auf Erstattung von Kindergeld wegen erbrachter Jugendhilfeleistungen ist begrenzt auf den Betrag, der gegenüber dem Kindergeldberechtigten durch Bescheid als Kostenbeitrag festgesetzt worden ist.
BFG
: 
Wird Kindergeld gewährt, ist der Anspruch auf Erstattung des Kindergeldes wegen der für einzelne Kinder erbrachten Jugendhilfeleistungen entsprechend § 76 S. 2 Nr. 1 EStG zu ermitteln. Maßgeblich ist der Betrag, der sich bei einer Aufteilung des gesamten Kindergeldes nach der Anzahl der Kinder ergibt, für die Kindergeld gezahlt wird.
VG Köln
:
Eine vollstationäre Maßnahme i.S.v. § 91 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII liegt nur vor, wenn die Hilfe außerhalb des Elternhauses in einer Einrichtung oder bei Pflegepersonen geleistet wird. Bei einer angemieteten Wohnung handelt es sich nicht um eine Einrichtung.

Saarländ. VG
:
Entscheidend für die Festsetzung des Kostenbeitrags ist allein, dass eine Jugendhilfemaßnahme in Anspruch genommen wird, hierfür beim Jugendhilfeträger Kosten entstehen und der Beitragspflichtige aufgrund dieser Jugendhilfemaßnahme aus seinem Einkommen zu einem Kostenbeitrag herangezogen werden kann. Der Kostenbeitrag ist um den jeweiligen Kindergeldbetrag zu kürzen, so dass sich der Kostenbeitrag entsprechend reduziert.
Sächs. OVG
: 
Die Abzahlung eines Kredits zur Anschaffung eines Kraftfahrzeugs kann bei der Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Vollzeitpflege ihres Kindes nur berücksichtigt werden, wenn nach § 93 Abs. 3 S. 4 SGB VIII die Belastungen niedriger sind als der pauschale Abzug von 25 % oder wenn sie nach Grund und Höhe angemessen ist und die Grundsätze einer angemessenen Lebensführung nicht verletzt.

VG Ansbach
:
Der Einkommensbegriff in § 93 Abs. 1 S. 1 SGB VIII entspricht weitgehend dem Einkommensbegriff der §§ 82 ff. SGB XII. Ein Verlustausgleich zwischen verschiedenen Einkommensarten ist dabei nicht vorzunehmen. Für die Absetzung von Fahrtkosten zur Arbeitsstelle ist § 82 SGB VIII heranzuziehen.

VG Bremen
:
Das Kindergeld ist keine zweckgebundene Leistung und gehört zum Einkommen nach § 93 Abs. 1 S. 1 SGB VIII.

BayVGH
:
Wohngeld ist eine aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem ausdrücklichen Zweck erbrachte Leistung i.S.d. § 93 Abs. 1 S.4 SGB VIII. Im Fall des Wohngeldbezugs in Form eines Mietzuschusses ist eine Zweckidentität zwischen Wohngeld und Hilfeleistung i.S.d. § 93 Abs. 1 S. 3 SGB VIII jedenfalls hinsichtlich der außerhäuslichen Unterbringung von Kindern oder Jugendlichen über Tag und Nacht gegeben.

VG München
:

Die Regelungen zum Einsatz des Kindergeldes als Mindestkostenbeitrag sind vorrangig zu § 8 KostenbeitragsV und unterfallen daher nicht der dortigen Übergangsregelung. 

BFH
:
Gewährt ein Jugendhilfeträger aufgrund von Jugendhilfemaßnahmen nach §§ 41, 34, 39 SGB VIII dem Kind Unterkunft und Unterhalt außerhalb des Elternhauses, kann der Kindergeldberechtigte gegen die Abzweigung des Kindergeldes nicht einwenden, er habe dem Kind ein Zimmer im Elternhaus und Unterhalt innerhalb der Familie angeboten. Denn er ist kraft Gesetzes (§ 94 Abs. 3 SGB VIII) verpflichtet, einen Kostenbeitrag zu den vom Jugendhilfeträger übernommenen Kosten zu leisten. Übernimmt der Jugendhilfeträger die Kosten des notwendigen Unterhalts für das – gegen den Willen des Kindergeldberechtigten – in einer betreuten Wohnform lebende volljährige Kind, sind die Voraussetzungen des § 74 Abs. 1 S. 1 und 4 EStG für eine Abzweigung des Kindergeldes an den Jugendhilfeträger dem Grunde nach erfüllt, wenn der Kindergeldberechtigte es ablehnt, sich an diesen Kosten zu beteiligen. Bei der Ermessensentscheidung über die Höhe der Abzweigung sind aber andere zum Unterhalt rechnende Aufwendungen des Kindergeldberechtigten für das Kind wie z.B. Schulgeld zu berücksichtigen. Eine Abzweigung des vollen Kindergelds kann nicht darauf gestützt werden, dass der Jugendhilfeträger nach§ 94 Abs. 3 S. 2 SGB VIII, § 74 Abs. 2 EStG einen Erstattungsanspruch in Höhe des Kindergeldes hat.
VG Arnsberg
:
Die Verletztenrente ist in die Einkommensberechnung nach § 93 SGB VIII einzubeziehen. Schmerzensgeldansprüche sind vom einzusetzenden Einkommen ausgenommen. Die Verletztenrente ist nicht als zivilrechtliche Schmerzensgeldleistung anzusehen.

BVerG
:
Die Heranziehung zu einem jugendhilferechtlichen Kostenbeitrag ist nur dann i.S.v. § 94 Abs. 1 S. 1 SGB VIII angemessen, wenn dem (erwerbstätigen) Beitragspflichtigen zumindest der sog. unterhaltsrechtliche Selbstbehalt belassen wird.
Nds. OVG
:
Weist ein Kostenpflichtiger keine höheren Belastungen (insbesondere Hausfinanzierungskosten) als die pauschal zu gewährenden 25 % Abzug zur Abgeltung möglicher Belastungen nach, ist ein lediglich die Pauschale berücksichtigender Bescheid rechtmäßig. 
Sächs. OVG
:
Elternteile sind zu den Kosten der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege nach ihrem Einkommen heranzuziehen § 92 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 5a SGB VIII). Nicht erforderlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Elternteil sorgeberechtigt ist. Elternteile werden jeweils getrennt und auch unabhängig davon herangezogen, ob der andere Elternteil in Bezug auf das Eintreten der Jugendhilfemaßnahme schuldhaft gehandelt hat. 

VG München
:
Zumindest dann, wenn ein nicht sorgeberechtigter Elternteil zu einem Kostenbeitrag herangezogen wird, ist eine inzidente Prüfung der Rechtmäßigkeit der Leistungserbringung vorzunehmen, weil dieser Elternteil gerade nicht primäre Rechtschutzmöglichkeit gegen die Hilfegewährung hat. Allerdings ist die Prüfungsdichte hierbei durch § 65 SGB VIII begrenzt. 

VG München
:
Ein Härtefall nach § 92 Abs. 5 SGB VIII kann nur vorliegen, wenn eine atypische Fallgestaltung gegeben ist. Eine besondere Härte liegt nur dann vor, wenn sie zu einem Ergebnis führt, das den Leitvorstellungen der §§ 91-93 SGB VIII nicht entspricht. Dies ist gegeben, wenn besondere Umstände des Einzelfalls dazu führen, dass die Belastung mit dem Kostenbeitrag unzumutbar ist. Es müssen soziale Belange schwerwiegend berührt sein. Ein derartiger Umstand ist, wenn durch die Erhebung des Kostenbeitrages der Kostenpflichtige sozialhilfebedürftig würde. Denkbar sind die Berücksichtigung atypischer Belastungen, z.B. die finanziellen Belastungen in Zusammenhang mit einer chronischen Erkrankung oder der Versorgung einer nicht unterhaltsberechtigten nahestehenden Person.
VG München
:
Es ist umstritten, ob die Härtefallregelung des § 92 Abs. 5 S. 1 2. Alt. SGB VIII bereits generell im Anwendungsbereich des §§ 94 Abs. 3 S. 1 SGB VIII (Heranziehung zu Mindestbeitrag in Höhe des Kindergeldes) ausgeschlossen ist. Unabhängig von dieser Frage kann ein Härtefall nur vorliegen, wenn eine atypische Fallgestaltung vorliegt. Eine besondere Härte i.S.d. § 92 Abs. 5 S. 1 SGB VIII liegt nur vor, wenn sie zu einem Ergebnis führt, das den Leitvorstellungen der §§ 91-93 SGB VIII nicht entspricht. Dies ist gegeben, wenn besondere Umstände des Einzelfalles dazu führen, dass die Belastung mit dem Kostenbeitrag unzumutbar ist. Es müssen soziale Belange schwerwiegend berührt sein. Ein derartiger Umstand ist, wenn durch die Erhebung des Kostenbeitrages der Kostenpflichtige sozialhilfebedürftig würde. Im Übrigen wird die Existenzsicherung der Kostenbeitragspflichtigen nach dem Willen des Gesetzgebers durch die Berücksichtigung der Pfändungsfreigrenzen und die Möglichkeit des Abzugs finanzieller Belastungen gesichert. Denkbar sind jedoch die Berücksichtigung atypischer Belastungen, z.B. die finanziellen Belastungen im Zusammenhang mit einer chronischen Erkrankung oder der Versorgung einer nicht unterhaltsberechtigten nahestehenden Person. Die Regelungen in § 94 Abs. 3 SGB VIII und § 7 Kostenbeitragsverordnung zum Einsatz des Kindergeldes als Mindestkostenbeitrag sind ab 1. April vorrangig zu § 8 Kostenbeitragsverordnung und unterfallen daher nicht der dortigen Übergangsregelung.
BayVGH
:
Einkommen i. S.v. des § 93 Abs. 1 S.1 SGB VIII ist das Kindergeld, auch wenn es unmittelbar an den Jugendhilfeträger ausbezahlt wird. Es handelt sich hierbei um eine Abzweigung gem. § 74 Abs. 1 EStG, also um eine Auszahlungsregelung, die in der Sache nicht an der Anwendbarkeit des auf dem Zuflussprinzips beruhenden Einkommensbegriffs ändert. Wenn Elterngeld bis zur Höhe von 300 Euro nicht als Einkommen angerechnet, darüber hinaus das Elterngeld aber als Einkommen berücksichtigt wird, fehlt für diese Differenzierung eine rechtliche Grundlage. Auszugehen ist von einem selbstständigen Einkommensbegriff in § 93 Abs. 1 S. 1 SGB VIII, der dem Einkommensbegriff der §§ 82 ff. SGB XII weitgehend entspricht, denn für die Feststellung der zumutbaren Belastung verweist auch § 90 Abs. 4 SGB VIII auf die Vorschriften des SGB XII. Es liegt daher nahe, auch für das Kostenbeitragsrecht auf einen Einkommensbegriff zurückzugreifen, der allgemein im Sozialleistungsrecht anerkannt ist, denn die Besonderheiten der Jugendhilfe, der erzieherischen Erfordernisse und der Vermeidung einer Beeinträchtigung des Zwecks der Jugendhilfe stehen dem in diesem Punkt nicht entgegen. Für eine Auslegung des Einkommens nach § 93 Abs. 1 S. 1 SGB VIII, der auch das Elterngeld umfasst, spricht insbesondere auch § 10 Abs. 1 BEEG, der bestimmt, dass Elterngeld bei Sozialleistungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, bis zu einer Höhe von insgesamt 300 Euro im Monat als Einkommen unberücksichtigt bleiben. Dieser Einschränkung bedürfte es nicht, wäre das Elterngeld insgesamt nicht als Einkommen zu rechnen. § 10 Abs. 1 BEEG steht nicht entgegen, das Elterngeld insgesamt als Einkommen zu berücksichtigen, wenn eine Leistung nach § 19 SGB VIII gewährt worden ist. Denn bei dieser Hilfe handelt es sich nicht um eine Sozialleistung, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist. Sie ist zum einen keine Sach- oder Geldleistung, die durch Zahlung zu erbringen ist. Und sie ist zum anderen nicht davon abhängig, ob die an sich leistungsberechtigte Person über Einkommen in bestimmter Höhe verfügt oder nicht verfügt. Das Elterngeld unterfällt damit nicht dem § 93 Abs. 1 S. 4 SGB VIII, weil es nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem ausdrücklich genannten Zweck erbracht wird. § 1 BEEG beschreibt allein den Kreis der Leistungsberechtigten. Der Einsatz des Elterngelds als Einkommen gefährdet weder Ziel und Zweck der Leistung noch ergibt sich aus der Heranziehung in Höhe der Kostenpauschale aus § 94 Abs. 6 SGB VIII eine besondere Härte. § 93 Abs. 5 SGB VIII erfasst nur atypische Fälle. 
Saarländ. OVG
: 
Die Heranziehung zu einem jugendhilferechtlichen Kostenbeitrag ist nur dann als angemessen i.S.v. § 94 Abs. 1 S. 1 SGB VIII einzustufen, wenn dem (erwerbstätigen) Kostenbeitragspflichtigen der unterhaltsrechtliche Selbstbehalt belassen wird.

3.
Pflicht zur Auskunft (§ 97a SGB VIII)
VG Aachen
:
Reagiert der Kostenbeitragspflichtige auf einen an ihn adressierten Bescheid nach § 97a Abs. 1 oder 2 SGB VIII nicht, kann das Jugendamt bei einem in abhängiger Arbeit Beschäftigten nach § 97a Abs. 4 SGB VIII vorgehen und sich die erforderlichen Informationen bei Arbeitgeber beschaffen. Bei nicht mitwirkungswilligen Selbstständigen und den Angehörigen der freien Berufe enthält das SGB VIII keine ausdrückliche Regelung. Hier kann das Jugendamt nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO die sofortige Vollziehung des Bescheides nach § 97a Abs. 1 oder 2 SGB VIII anordnen und mit den Instrumenten des Vollstreckungsrechts gegen den Auskunftsunwilligen vorgehen. Dabei kommt i.d.R. ein Zwangsgeld in Betracht, das auch durchgesetzt werden muss. Sollte auch diese Maßnahme ohne Erfolg sein, kann die Behörde sich die erforderlichen Informationen durch eine Anfrage nach § 21 Abs.4 SGB X bei den Finanzbehörden beschaffen. Als letztes Mittel ist auch eine Einkommensschätzung zulässig.
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